


 

URNr.    /2011 

Ausgliederungs- und Übernahmevertrag 

 

Heute, den …… zweitausendelf 

- ………. 2011 - 

erschienen vor mir,  

Dr. Bernhard Schaub 
Notar in München, 

in den Geschäftsräumen der Wacker Neuson SE, Preußenstraße 41, 80809 München, in 

die ich mich auf Ansuchen der Erschienenen hin begab: 

 

1) Herr Richard Mayer, 

geboren am 26.03.1962, 

geschäftsansässig Preußenstraße 41, 80809 München, 

ausgewiesen durch seinen amtlichen Lichtbildausweis, 

 

sowie  

 

 Herr Günther Binder, 

geboren am 28.06.1965, 

geschäftsansässig Preußenstraße 41, 80809 München, 

ausgewiesen durch seinen amtlichen Lichtbildausweis, 

 

die Herren Mayer und Binder hier jeweils handelnd nicht eigenen Namens, sondern 

für die  

 

 Wacker Neuson SE, 
 mit dem Sitz in München,  

 eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 177 839,  

 Geschäftsanschrift: Preußenstraße 41, 80809 München,  

 

als deren alleinvertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder, 
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2) Herr Helmut Bauer, 

geboren am 30.04.1969 

geschäftsansässig: Preußenstraße 41, 80809 München, 

ausgewiesen durch seinen amtlichen Lichtbildausweis 

 

sowie 

  

Herr Dr. Michael Fischer, 

geboren am 08.04.1968, 

geschäftsansässig: Preußenstraße 41, 80809 München, 

ausgewiesen durch seinen amtlichen Lichtbildausweis 

 

sowie  

 

Herr Andreas Krüger, 

geboren am 27.03.1957 

geschäftsansässig: Preußenstraße 41, 80809 München, 

ausgewiesen durch seinen amtlichen Lichtbildausweis 

 

die Herren Bauer, Dr. Fischer und Krüger hier handelnd nicht eigenen Namens, son-

dern jeweils für die 

 

Wacker Neuson PGM Verwaltungs GmbH, eingetragen beim Registergericht Mün-

chen unter HRB 184 289, Geschäftsanschrift: Preußenstraße 41,80809 München,  

 

als deren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer, 

die Wacker Neuson PGM Verwaltungs GmbH handelnd wiederum für die 

 

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG mit Sitz in München, eingetragen 

beim Registergericht München unter HRA 95158, Geschäftsanschrift: Preußenstraße 

41, 80809 München,  

 

als deren persönlich haftende Gesellschafterin. 

 

3) Herr Werner Schwind, 

geboren am 02.11.1956, 

geschäftsansässig: Preußenstraße 41, 80809 München, 
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ausgewiesen durch seinen amtlichen Lichtbildausweis 

hier handelnd nicht im eigenen Namens, sondern für die 

 

Wacker Neuson SEM Verwaltungs GmbH, eingetragen beim Registergericht Mün-

chen unter HRB 186 858, Geschäftsanschrift: Preußenstraße 41,80809 München, 

 

als deren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer, 

die Wacker Neuson SEM Verwaltungs GmbH handelnd wiederum für die 

 

Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co. KG mit Sitz in München, eingetra-

gen beim Registergericht München unter HRA 95807, Geschäftsanschrift: Preußen-

straße 41, 80809 München, 

 

als deren persönlich haftende Gesellschafterin. 

 

4) Herrn Bernd Peiler, 

geboren am 12.09.1953, 

geschäftsansässig: Preußenstraße 41, 80809 München, 

und dieser wiederum handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die 

 

Wacker Neuson SGM Verwaltungs GmbH, eingetragen beim Registergericht Mün-

chen unter HRB 186 857, Geschäftsanschrift: Preußenstraße 41,80809 München, 

 

als deren alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer, 

die Wacker Neuson SGM Verwaltungs GmbH handelnd wiederum für die 

 

Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in München, ein-

getragen beim Registergericht München unter HRA 95808, Geschäftsanschrift: 

Preußenstraße 41, 80809 München, 

 

als deren persönlich haftende Gesellschafterin. 

 

Vertretungsfeststellungen erfolgen gesondert. 
 
Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich ihren vor mir abgegebenen Erklärungen 
gemäß was folgt: 
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A. Ausgliederungs- und Übernahmevertrag 

VORBEMERKUNG 

(A) Die Wacker Neuson SE (nachfolgend „WN SE“) ist eine im Handelsregister des 

Amtsgerichts München unter HRB 177839 eingetragene, börsennotierte europäi-

sche Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in München. Ihr Grundkapital 

beträgt derzeit € 70.140.000,00 und ist eingeteilt in 70.140.000 auf den Namen lau-

tende Stammaktien (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden an-

teiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von € 1,00.  

(B) Die Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG (vormals: Blitz 10-852 GmbH & 

Co. KG) mit Sitz in München und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

München unter HRA 95158 ist eine zum Zwecke der mit diesem Ausgliederungs-

vertrag beabsichtigten Ausgliederung erworbene sogenannte Vorratsgesellschaft 

(nachfolgend auch „PGM KG“). Alleinige Kommanditistin der PGM KG ist die WN 

SE mit einer voll eingezahlten und nicht zurückgezahlten Kommanditeinlage in Hö-

he von EUR 500,00 (in Worten: Euro fünfhundert), die mit der im Handelsregister 

eingetragenen Hafteinlage identisch ist. Alleinige, nicht am festen Kommanditkapi-

tal (nachfolgend auch "Festkapital") der PGM KG beteiligte persönlich haftende 

Gesellschafterin ist die Wacker Neuson PGM Verwaltungs GmbH (vormals: Blitz 

10-851 GmbH) mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister beim Amtsge-

richt München unter HRB 184289 (nachfolgend auch „KPG“). Alleinige Gesellschaf-

terin der KPG ist wiederum die PGM KG selbst, die 25.000 Geschäftsanteile an der 

Komplementärin mit einem Nennwert in Höhe von insgesamt EUR 25.000,00 (in 

Worten: Euro fünfundzwanzigtausend) hält; die PGM KG ist damit als sogenannte 

"Einheitsgesellschaft" organisiert.  

(C) Die Wacker Vertrieb Europa GmbH & Co. KG (vormals: Blitz 10-868 GmbH & Co. 

KG) mit Sitz in München und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

München unter HRA 95807 ist eine zum Zwecke der mit diesem Ausgliederungs-

vertrag beabsichtigten Ausgliederung erworbene sogenannte Vorratsgesellschaft 

(nachfolgend auch „SEM KG“). Alleinige Kommanditistin der SEM KG ist die WN 

SE mit einer voll eingezahlten und nicht zurückgezahlten Kommanditeinlage in Hö-

he von EUR 500,00 (in Worten: Euro fünfhundert), die mit der im Handelsregister 

eingetragenen Hafteinlage identisch ist. Alleinige, nicht am festen Kommanditkapi-

tal (nachfolgend auch "Festkapital") der SEM KG beteiligte persönlich haftende Ge-

sellschafterin ist die Wacker Neuson SEM Verwaltungs GmbH (vormals: Blitz 10-
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867 GmbH) mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht 

München unter HRB 186858 (nachfolgend auch „KSE“). Alleinige Gesellschafterin 

der KSE ist wiederum die SEM KG selbst, die 25.000 Geschäftsanteile an der 

Komplementärin mit einem Nennwert in Höhe von insgesamt EUR 25.000,00 (in 

Worten: Euro fünfundzwanzigtausend) hält; die SEM KG ist damit als sogenannte 

"Einheitsgesellschaft" organisiert. 

(D) Die Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG (vormals: Blitz 10-870 

GmbH & Co. KG) mit Sitz in München und eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts München unter HRA 95808 ist eine zum Zwecke der mit diesem Aus-

gliederungsvertrag beabsichtigten Ausgliederung erworbene sogenannte Vorrats-

gesellschaft (nachfolgend auch „SGM KG“). Alleinige Kommanditistin der SGM KG 

ist die WN SE mit einer voll eingezahlten und nicht zurückgezahlten Kommanditein-

lage in Höhe von EUR 500,00 (in Worten: Euro fünfhundert), die mit der im Han-

delsregister eingetragenen Hafteinlage identisch ist. Alleinige, nicht am festen 

Kommanditkapital (nachfolgend auch "Festkapital") der SGM KG beteiligte persön-

lich haftende Gesellschafterin ist die Wacker Neuson SGM Verwaltungs GmbH 

(vormals: Blitz 10-869 GmbH) mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister 

beim Amtsgericht München unter HRB 186857 (nachfolgend auch „KSG“). Alleinige 

Gesellschafterin der KSG ist wiederum die SGM KG selbst, die 25.000 Geschäfts-

anteile an der Komplementärin mit einem Nennwert in Höhe von insgesamt EUR 

25.000,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend) hält; die SGM KG ist damit als 

sogenannte "Einheitsgesellschaft" organisiert.  

(E) Gegenstand des Unternehmens der WN SE ist die Entwicklung, Herstellung und 

der Vertrieb von Maschinen, Geräten, Werkzeugen und Verfahren sowie die Durch-

führung aller dazugehöriger Dienstleistungen. Zudem hält die WN SE Geschäftsan-

teile und Beteiligungen an den in Anlage E näher beschriebenen in- und ausländi-

schen Gesellschaften, welche vorwiegend ebenfalls die Herstellung, den Vertrieb, 

die Vermietung und den Service von Baugeräten und Baumaschinen zum Gegens-

tand haben (diese Geschäftsanteile und Beteiligungen nachfolgend gemeinsam mit 

den Kommanditanteilen an PGM KG, SEM KG und SGM KG die „HQM-
Beteiligungen“).  

(F) Bisher ist die WN SE in Deutschland als Stammhaus organisiert, d.h. verschiedene 

operative Bereiche werden innerhalb derselben juristischen Einheit, zum Teil über 

unselbständige Zweigniederlassungen und Betriebsstätten, abgewickelt. Vorstand 

und Aufsichtsrat der WN SE sind der Auffassung, dass die Bildung einer Holding-

Struktur, in welcher die WN SE zukünftig im Sinne einer einheitlichen Leitung die 



Wacker Neuson SE / Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Seite 6 von 65 

Funktion einer geschäftsleitenden Führungs- und Funktionsholding zukommt, die 

Integration des Konzerns sowie die Steuerung der Unternehmensbereiche Produk-

tion, Vertrieb und Logistik fördert. In ihrer Eigenschaft als Muttergesellschaft eines 

Industriekonzerns wird die Holding entgeltliche Dienstleistungen administrativer, fi-

nanzieller, kaufmännischer und technischer Art an ihre Beteiligungsgesellschaften 

erbringen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ent-

schieden, nach Maßgabe dieses Ausgliederungs- und Übernahmevertrags (nach-

folgend der „Ausgliederungsvertrag“) den gesamten operativen Geschäftsbetrieb 

der WN SE, im Wesentlichen verkörpert durch die drei im nachfolgenden näher be-

schriebenen Geschäftsbereiche Produktion, Vertrieb Europa und Vertrieb Deutsch-

land, mit Ausnahme von zentralen Stabs- und Konzernfunktionen und der HQM-

Beteiligungen, auf die PGM KG, die SEM KG und die SGM KG zu übertragen (die-

se Gesellschaften werden nachfolgend auch als „Tochtergesellschaften“ be-

zeichnet).  

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant:  

(G)  Die WN SE betreibt im Rahmen ihres operativen Geschäftes unter anderem den 

Bereich der Produktion von sog. Light Equipment in Deutschland (firmenintern auch 

als „Production Germany Munich“ oder „PGM“ bezeichnet). Dieser Bereich umfasst 

die Abteilungen PGM-Vertriebsleitung, Export, Sicherheit, die 

Produkuktionseinheiten Fokusfabrik 1 (Betontechnik), Fokusfabrik 2 (Verdichtung), 

Fokusfabrik 3 (Aufbruchtechnik) und Fokusfabrik 5 (Ersatzteile) am Standort 

Reichertshofen, Fokusfabrik-Verwaltung, Härterei, Werkzeugbau, Ausbildungszent-

rum, Sägen- und Wellenbearbeitung, Werkzeugschleiferei, Werkzeuglagerverwal-

tung, Stahlbau, Lackiererei, Prüfmittelüberwachung, Wareneingang, Disposition, 

Einkauf, PGM-Buchhaltung, Personal, Forschung und Entwicklung, Produktmarke-

ting, Produktmanagement und Qualitätsmanagement sowie ein Schulungszentrum 

am Standort Reichertshofen (dieser operative Geschäftsbereich nachfolgend zu-

sammenfassend „PGM-Bereich“). Der PGM-Bereich hat Betriebe bzw. Betriebstei-

le an den Standorten Reichertshofen und München. 

(H) Die WN SE betreibt im Rahmen ihres operativen Geschäftes außerdem den Be-

reich des europaweiten Vertriebs und der Logistik (firmenintern auch als „Sales Eu-

rope Munich“ oder „SEM“ bezeichnet). Der Bereich umfasst unter anderem sämtli-

che Logistikfunktionen für Europa in den Bereichen Light Equipment und (Light und 

Compact) Ersatzteile. Vom Logistik Zentrum am Standort in Karlsfeld werden euro-
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paweit sämtliche internen und externen Abnehmer der heutigen WN SE in den Be-

reichen Light Equipment und Ersatzteile bedient. Daneben umfasst der Bereich die 

Abteilungen EDV, SEM-Vertrieb (Betreuung länderübergreifender Kunden, Key Ac-

counts) und Marketing (dieser operative Geschäftsbereich nachfolgend zusammen-

fassend „SEM-Bereich). Der SEM-Bereich hat Betriebe bzw. Betriebsteile an den 

Standorten Karlsfeld und München. 

(I)  Die WN SE betreibt im Rahmen ihres operativen Geschäftes außerdem einen 

deutschlandweiten Direktvertrieb mit derzeit 68 Niederlassungen (firmenintern auch 

als „Sales Germany Munich“ oder „SGM“ bezeichnet), der die Abteilungen Admi-

nistration, SGM-Buchhaltung sowie den Vertrieb, das Service-, das Gebrauchtgerä-

te- und das Vermietgeschäft (Rental) für Deutschland umfasst (dieser operative 

Geschäftsbereich nachfolgend zusammenfassend „SGM-Bereich“). Der SGM-

Bereich hat Betriebe bzw. Betriebsteile am Standort in München, in Gotha sowie an 

den in Anlage I genannten Büros der Vertriebsregionen bzw. Niederlassungen. 

(J) Der PGM-Bereich, der SEM-Bereich und der SGM-Bereich sollen jeweils in ihrer 

Gesamtheit, d.h. jeweils nebst sämtlichen diesem zuzuordnenden Verträgen, For-

derungen, Verbindlichkeiten und Vermögensgegenständen einschließlich betriebs-

notwendiger Grundstücke, im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf die PGM 

KG, SEM KG bzw. SGM KG übertragen werden. 

 (K)  In den nachstehenden Ziffern 2.3, 3.3, 4.3 und 5 dieses Ausgliederungsvertrags 

werden der PGM-Bereich, der SEM-Bereich und der SGM-Bereich im Einzelnen 

voneinander abgegrenzt und beschrieben (die auszugliedernden Geschäftsberei-

che beziehungsweise die sie verkörpernden Aktiva, Passiva und sonstigen Rechts-

beziehungen nachfolgend zusammenfassend auch das „Ausgliederungsvermö-
gen“). Die HQM-Beteiligungen, der unter nachstehender Ziffer 5 näher definierte 

Teil des Geschäftsbetriebs der HQM einschließlich der zugehörigen Vertragsver-

hältnisse und die sonstigen nicht gemäß nachstehenden Ziffern 2.3, 3.3 und 4.3 

dem Ausgliederungsvermögen zugeordneten Vermögensgegenstände verbleiben 

bei der WN SE. Die bei der WN SE verbleibende Organisationseinheit nebst 

verbleibendem Vermögen wird nachfolgend zusammenfassend als „HQM-Bereich“ 

bzw. die ihn verkörpernden Aktiva, Passiva und sonstigen Rechtsbeziehungen als 

„HQM-Restvermögen“ bezeichnet.  

Dies vorausgeschickt, schließen die Wacker Neuson SE, die Wacker Neuson Produktion 

GmbH & Co. KG, die Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG und die Wa-

cker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co. KG folgenden 
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Ausgliederungs- und Übernahmevertrag 

1. BETEILIGTE RECHTSTRÄGER  

1.1  Die WN SE ist als übertragender Rechtsträger an der Ausgliederung beteiligt.  

1.2  Die PGM KG, die SEM KG und die SGM KG sind jeweils als übernehmende 

Rechtsträger an der Ausgliederung beteiligt.  

1.3 Die WN SE als übertragender Rechtsträger hält jeweils 100% des festen Komman-

ditkapitals an der PGM KG, der SEM KG und der SGM KG. Als persönlich haftende 

Gesellschafter ohne Kapitalanteil sind an der PGM KG die KPG, an der SEM KG 

die KSE und an der SGM KG die KSG beteiligt.  

2.  AUSGLIEDERUNG DES PGM-BEREICHS AUF DIE PGM KG 

2.1 Ausgliederung und Vermögensübertragung 

Die WN SE als übertragender Rechtsträger überträgt aus ihrem Vermögen den 

PGM-Bereich (der PGM-Bereich beziehungsweise die ihn verkörpernden Aktiva, 

Passiva und sonstigen Rechtsbeziehungen nachfolgend auch „PGM-
Ausgliederungsvermögen“) als Gesamtheit mit allen Rechten und Pflichten und 

gemäß den Spezifikationen in nachstehender Ziffer 2.3 im Wege der Ausgliederung 

zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG unter Fortbestand der WN SE auf 

die dies annehmende PGM KG als übernehmender Rechtsträger; das HQM-

Restvermögen gemäß Ziffer 5 ist in jedem Fall von der Übertragung ausgenom-

men. 

2.2  Gegenleistung der PGM KG, Gewährung von Anteilen 

2.2.1 Als Gegenleistung für die Übertragung des PGM-Ausgliederungsvermögens gemäß 

Ziffer 2.1 auf die PGM KG wird der Anteil der WN SE am Festkapital der PGM KG 

von € 500,00 um € 4.999.500,00 auf € 5.000.000,00 erhöht. Einzige Kommanditis-

tin der PGM KG bleibt die WN SE. Die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage 

der WN SE wird ebenfalls auf den Betrag von € 5.000.000,00 erhöht. Persönlich 

haftende und alleinige zur Geschäftsführung befugte Gesellschafterin ohne Beteili-

gung am Festkapital bleibt die KPG.  

2.2.2 Die Einlage für den gemäß Ziffer 2.2.1 neu zu schaffenden, d. h. erhöhten Anteil 

der WN SE am Festkapital der PGM KG entspricht dem handelsrechtlichen Netto-

Buchwert (Aktiva minus Passiva) des PGM-Ausgliederungsvermögens zum Aus-

gliederungsstichtag. Soweit dieser Netto-Buchwert den Nennbetrag des dafür nach 
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Ziffer 2.1.1 gewährten Kapitalanteils (in Höhe von € 4.999.500,00) übersteigt, wird 

der Differenzbetrag in das Rücklagenkonto / Kapitalkonto II der PGM KG einge-

stellt. Eine Vergütung für diesen Differenzbetrag wird von der PGM KG nicht ge-

schuldet. 

2.2.3 Bare Zuzahlungen sind seitens der WN SE nicht zu leisten.  

2.2.4 WN SE steht das Gewinnbezugsrecht aus ihrem erhöhten Kapitalanteil an der PGM 

KG ab dem Ausgliederungsstichtag zu. Die Regelung gemäß Ziffer 7.5 betreffend 

die Verschiebung des Ausgliederungsstichtags gilt entsprechend. 

2.3 PGM-Ausgliederungsvermögen 

Die WN SE überträgt gem. Ziffer 2.1 den PGM-Bereich als Gesamtheit mit allen 

diesem Bereich unmittelbar oder mittelbar zuzuordnenden Aktiva und Passiva, je-

doch mit Ausnahme der Gegenstände, die dem HQM-Restvermögen, dem SEM-

Ausgliederungsvermögen oder dem SGM-Ausgliederungsvermögen zugeordnet 

sind.  

Das PGM-Ausgliederungsvermögen umfasst damit 

•  sämtliche materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände,  

•  sämtliche Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, ungewisse Verbindlichkei-

ten, Eventualverbindlichkeiten und künftige und bedingte Forderungen, sowie  

• sämtliche Arbeitsverhältnisse und sonstige vertragliche und gesetzliche – 

auch öffentlich-rechtliche – Schuldverhältnisse und sonstige Rechtsverhält-

nisse aller Art 

der WN SE zum Vollzugszeitpunkt (Ziffer 8.1), die über den Sachzusammenhang 

mit dem näher in Buchstabe G der Vorbemerkung beschriebenen PGM-Bereich, 

dessen in Anlage 2.3a bezeichneten Arbeitnehmern oder durch explizite Auflistung 

in den den PGM-Bereich betreffenden Anlagen zu diesem Ausgliederungsvertrag 

dem PGM-Bereich dienen oder zu dienen bestimmt sind oder sonst den PGM-

Bereich betreffen oder ihm wirtschaftlich zuzurechnen sind, unabhängig davon, ob 

diese Gegenstände bilanzierungsfähig sind oder nicht oder ob sie tatsächlich bilan-

ziert wurden oder nicht. Nach dem Willen der Parteien gehören damit insbesondere 

alle Aktiva und Passiva, die für den PGM-Bereich als Teilbetrieb eine wesentliche 

Betriebsgrundlage darstellen, zum PGM-Ausgliederungsvermögen. 

Insbesondere von der Ausgliederung auf die PGM KG umfasst, jedoch ohne darauf 

beschränkt zu sein, sind solche Aktiva und Passiva, die in der als Anlage 2.3b bei-
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gefügten Pro-Forma-Bilanz und per Zuordnung in der Buchhaltung der WN SE ge-

mäß den dieser Anlage beigefügten Kostenstellenplänen dem PGM-Bereich zuge-

ordnet sind, sofern in Ziffern 2.3, 3.3, 4.3 und 5 nicht ausdrücklich etwas anderes 

bestimmt ist.  

Im Einzelnen übertragen werden insbesondere, ohne jedoch darauf beschränkt zu 

sein, die nachfolgend in Ziffern 2.3.1 bis 2.3.7 aufgeführten Aktiva, Passiva und 

Rechtsbeziehungen, stets jedoch nur, wenn und soweit sie nicht nach Ziffer 5 dem 

HQM-Restvermögen, nach Ziffer 3.3 dem SEM-Ausgliederungsvermögen oder 

nach Ziffer 4.3 dem SGM-Ausgliederungsvermögen ausdrücklich zugeordnet sind: 

2.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

(a) Alle dem PGM-Bereich zugehörigen immateriellen Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens der WN SE, insbesondere alle ausschließlich den 

PGM-Bereich betreffende Erfindungen, technisches und betriebliches Know-

how (auch soweit dieses nicht von gewerblichen Schutzrechten umfasst ist), 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Patente, Gebrauchsmuster, Ge-

schmacksmuster, Schutzrechtsanmeldungen sowie Nutzungsrechte an 

Schutzrechten, Verfahren und Formeln, einschließlich Verkörperungen sol-

cher Gegenstände (Muster, Zeichenpläne, Rezepturen, etc.).  

Zum PGM-Ausgliederungsvermögen gehören damit insbesondere die in An-

lage 2.3.1(a) aufgeführten Geschmacksmuster, Patente und Gebrauchsmus-

ter bzw. die entsprechenden Anmeldungen und Erfindungen, auch soweit 

letztere erst intern erfasst und für die weitere Bearbeitung angelegt, aber 

noch nicht formell angemeldet sind.  

Ausdrücklich ausgenommen sind alle Marken sowie alle Rechte der WN SE 

an Internetdomains, die gem. Ziffern 5.1.1 und 5.1.2 dem HQM-

Restvermögen zugeordnet sind. 

(b) Sämtliche Rechte an der ausschließlich im PGM-Bereich eingesetzten Soft-

ware, einschließlich der auf diesen Bereich ausschließlich zugeschnittenen 

eigenentwickelten oder lizenzierten Software sowie an Fortentwicklungen 

dieser Software.  

Ausdrücklich ausgenommen sind die dem HQM-Restvermögen zugeordneten 

Software bzw. Konzernsoftwarelizenzen der WN SE gem. Ziffer 5.1.3 sowie 

die dem SEM-Ausgliederungsvermögen zugeordnete Software gemäß Ziffer 

3.3.1 (b), insbesondere diejenige Software, die die im SEM-Bereich angesie-
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delte IT-Abteilung zukünftig den anderen Gesellschaften zentral im Rahmen 

von Konzernserviceverträgen zur Verfügung stellen wird.  

(c) Alle Rechte und Pflichten aus den den übertragenen immateriellen Vermö-

gensgegenständen nach lit. (a) und (b) zugrunde liegenden oder mit ihnen im 

Zusammenhang stehenden vertraglichen oder sonstigen Rechtsverhältnis-

sen, insbesondere Lizenz- und Nutzungsverträge. 

(d) Der Kunden- und Lieferantenstamm der WN SE, soweit die entsprechenden 

Kunden- und Lieferantenverträge gem. Ziffer 2.3.7 auf die PGM KG überge-

hen. 

Soweit die WN SE nur Mitberechtigte der nach dieser Ziffer 2.3.1 übertragenen 

immateriellen Vermögensgegenstände ist, überträgt sie die entsprechenden Mitbe-

rechtigungen. 

2.3.2 Sachanlagen, Finanzanlagen 

Folgende Sachanlagen, einschließlich aller Rechte und Pflichten aus diesen Ge-

genständen zugrunde liegenden oder mit ihnen im Zusammenhang stehenden ver-

traglichen oder sonstigen Rechtsverhältnissen: 

(a) Sämtliche in Anlage 2.3.2(a) aufgeführten Grundstücke (nachfolgend „PGM-
Grundstücke“) mit allen wesentlichen Bestandteilen, dem Zubehör, dem In-

ventar, mit allen Rechten, die mit dem Eigentum verbunden sind (§ 96 BGB) 

sowie mit allen in den Abteilungen II und III des jeweiligen Grundbuchs ein-

getragenen Belastungen, einschließlich aller Pflichten als Eigentümer von 

Grundstücken oder Gebäuden und Baulasten, unabhängig von ihrer Eintra-

gung in einem Baulastenverzeichnis, sowie einschließlich sämtlicher etwa auf 

die PGM-Grundstücke bezogenen Mietverträge. 

Die Grundstücke der WN SE in München-Milbertshofen mit den zugehörigen 

Gebäuden und Außenanlagen gehören nach Ziffer 5.2.1 zum HQM-

Restvermögen. In der Zukunft wird die PGM KG von der WN SE verschiede-

ne Gebäudeteile bzw. Räume in der dort befindlichen neuen Konzernzentra-

le, insbesondere die dort von den Mitarbeitern des PGM-Bereichs genutzten 

Büros sowie die sog. Versuchshalle anmieten; eine entsprechende Vereinba-

rung wird nach dem Vollzugszeitpunkt abgeschlossen werden. 

(b) Alle ausschließlich dem PGM-Bereich zugehörigen beweglichen Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens der WN SE, insbesondere alle techni-

schen Anlagen und Maschinen sowie andere Anlagen, Gegenstände der Be-
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triebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, im Bau be-

findliche Anlagen, jeweils einschließlich aller Ansprüche aus geleisteten An-

zahlungen und aller anderen beweglichen Vermögensgegenstände des An-

lagevermögens, insbesondere diejenigen, die sich in den Grenzen der nach 

lit. (a) zu übertragenden PGM-Grundstücke, im Lager in Bachstraße 3, 85309 

Pörnbach-Puch oder den in lit. (a) aufgeführten, zukünftig von der PGM KG 

angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen befinden, jeweils so-

weit diese Gegenstände nicht ausdrücklich gemäß Ziffern 3.3, 4.3 oder 5 

ausschließlich dem SEM-, dem SGM- oder dem HQM-Bereich zugeordnet 

sind.  

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die bilanzierten übertragenen be-

weglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens aus der Pro-

Forma-Bilanz der PGM KG gemäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der 

Buchhaltung der WN SE aus den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellen-

plänen.  

Mit übertragen werden auch die ausschließlich dem PGM-Bereich zuzuordnenden 

sonstigen Ausleihungen, einschließlich aller Rechte und Pflichten aus diesen 

zugrunde liegenden oder mit ihnen im Zusammenhang stehenden vertraglichen 

oder sonstigen Rechtsverhältnissen. Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die 

übertragenen sonstigen Ausleihungen aus der Pro-Forma-Bilanz der PGM KG ge-

mäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der Buchhaltung der WN SE aus den 

dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen.  

2.3.3 Vorräte 

Alle im Eigentum der WN SE stehenden und ausschließlich dem PGM-Bereich zu-

gehörigen Vorräte, insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeug-

nisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren, jeweils einschließlich aller 

Ansprüche aus geleisteten Anzahlungen und aller anderen beweglichen Gegens-

tände des Umlaufvermögens, insbesondere diejenigen Gegenstände, die sich in 

den Grenzen der nach Ziffer 2.3.2 lit. (a) zu übertragenden PGM-Grundstücke, im 

Lager in Bachstraße 3, 85309 Pörnbach-Puch oder den in Ziffer 2.3.2 lit. (a) aufge-

führten, zukünftig von der PGM KG angemieteten Grundstücken, Gebäuden und 

Räumen befinden, jeweils soweit diese Gegenstände nicht ausdrücklich gemäß Zif-

fern 3.3, 4.3 oder 5 ausschließlich dem SEM-, dem SGM- oder dem HQM-Bereich 

zugeordnet sind, und jeweils einschließlich aller Rechte und Pflichten aus diesen 
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Gegenständen zugrunde liegenden oder mit ihnen im Zusammenhang stehenden 

vertraglichen oder sonstigen Rechtsverhältnissen. 

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die übertragenen Vorräte aus der Pro-

Forma-Bilanz der PGM KG in Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der Buchhal-

tung der WN SE nach den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen.  

2.3.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Alle zum PGM-Bereich gehörenden Forderungen der WN SE aus Lieferungen und 

Leistungen, alle sonstigen Rechte und Ansprüche gleich welcher Art, insbesondere 

und ohne abschließende Beschränkung hierauf, solche auf den Übergang des Ei-

gentums an Vermögensgegenständen der in dieser Ziffer 2.3 erfassten Art sowie 

solche für die ausschließliche oder nicht ausschließliche Nutzung oder Benutzung 

von materiellen oder immateriellen Vermögensgegenständen, die zum PGM-

Bereich gehören, solche, die aus den nach Ziffer 2.3.7 auf die PGM-KG überge-

henden Verträgen und Rechtsverhältnissen resultieren, Darlehensforderungen und 

Schadenersatzforderungen sowie alle sonstigen Rechte und Ansprüche gleich wel-

cher Art, die mit den oben bezeichneten Forderungen in Zusammenhang stehen. 

Dies schließt insbesondere Forderungen im Zusammenhang mit dem Verkauf und 

der Lieferung von Produktions- und Ersatzteilen an verbundene Unternehmen der 

WN SE ein, für die der PGM-Bereich wie ein Lohnfertiger tätig wird, vor allem ge-

genüber der Kramer-Werke GmbH, der Weidemann GmbH und der Wacker Neu-

son Linz GmbH. 

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die übergehenden bilanzierten Forde-

rungen aus der Pro-Forma-Bilanz der PGM KG gemäß Anlage 2.3b. 

2.3.5 Guthaben bei Kreditinstituten, aktive Rechnungsabgrenzungsposten, sonsti-
ge Vermögensgegenstände  

(a) Die in Anlage 2.3.5(a) genannten Bankkonten, Depots usw. der WN SE, ein-

schließlich des in der Anlage 2.3.5(a) jeweils aufgeführten Guthabensaldos 

bzw. Depotbestandes zum Ausgliederungsstichtag, einschließlich der diesen 

Kontenverbindungen, Depots usw. zugrundeliegenden Verträge mit Banken 

nebst den daraus resultierenden Rechten und Pflichten. 

(b) Alle anderen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens der WN SE, die 

ausschließlich dem PGM-Bereich zuzuordnen sind. 

(c) Die dem PGM-Bereich zugeordneten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 

der WN SE bzw. die diesen zugrundeliegenden Rechtsverhältnisse, wie zum 
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Ausgliederungsstichtag aus der Pro-Forma-Bilanz der PGM KG gemäß Anla-

ge 2.3b und den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen ersichtlich.  

(d) Sämtliche sonst ausschließlich zum PGM-Bereich gehörenden Vermögens-

gegenstände, die nicht bilanzierungspflichtig bzw. bilanzierungsfähig sind, 

insbesondere sämtliche sonstige schuldrechtliche oder dingliche Wege-, 

Zaun-, Besitz- oder Nutzungsrechte, Reallasten, Nießbrauchsrechte, Grund-

dienstbarkeiten und beschränkt persönliche Dienstbarkeiten bzw. sonstige 

dingliche oder schuldrechtliche Grundstücksrechte sowie ähnliche Rechte 

gegen Dritte oder sonstige Eigentümer von Grundstücken, insbesondere sol-

che, die die Errichtung, Nutzung oder Erschließung von Gegenständen bzw. 

Grundstücken des PGM-Ausgliederungsvermögens sichern.  

(e) Alle für die gemäß dieser Ziffer 2.3 übertragenen Außenstände, Rechte und 

Ansprüche bestehenden Neben- und Vorzugsrechte im Sinne des § 401 BGB 

sowie Hilfs- und Sicherungsrechte, einschließlich der Sicherheiten für die zu 

übertragenden Forderungen und Ansprüche, wie z.B. Grundpfandrechte, 

Bürgschaften etc. 

2.3.6 Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und sonstige Passiva 

Das PGM-Ausgliederungsvermögen umfasst weiter insbesondere, ohne jedoch 

darauf beschränkt zu sein, alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen der WN SE, 

die ausschließlich dem PGM-Bereich zugeordnet sind, einschließlich ungewisser 

Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten und künftiger Verbindlichkeiten der 

WN SE, deren Rechtsgrund bereits gelegt ist. Hierzu gehören insbesondere 

(a) alle dem PGM-Bereich zuzuordnenden unbedingten oder bedingten Ver-

pflichtungen und Verbindlichkeiten der WN SE aus Lieferungen und Leistun-

gen mit Bestellbezug im ERP-System, aus erhaltenen Anzahlungen und aus 

Bestellungen, aus Produktgewährleistung und Produkthaftpflicht, aus einer 

Verletzung von umweltrechtlichen Vorschriften einschließlich der Vorschriften 

betreffend Altlasten im PGM-Bereich und aus Bürgschaften und Garantien, 

einschließlich sonstiger Verbindlichkeiten und einschließlich öffentlicher Las-

ten und öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen und auch insbesondere solche 

Verpflichtungen und Lasten, die zum heutigen Tage unbekannt sind und erst 

in der Zukunft entstehen sollten. 

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die übergehenden bilanzierten 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Ver-

bindlichkeiten aus der Pro-Forma-Bilanz der PGM KG gemäß Anlage 2.3b. 
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(b) alle unbedingten oder bedingten Verpflichtungen und Verbindlichkeiten aus 

allen Arbeitsverhältnissen und Verbindlichkeiten, aus Ansprüchen auf Vergü-

tung für Arbeitnehmererfindungen sowie aus etwaigen Verpflichtungen aus 

Pensionen aller dem PGM-Bereich gemäß nachstehender Ziffer 2.3.7 lit. (a) 

zuzuordnenden und sonstigen auf die PGM KG übergehenden Arbeitneh-

mern; 

(c) alle ausschließlich dem PGM-Bereich zuzuordnenden Verbindlichkeiten ge-

genüber verbundenen Unternehmen. Dies betrifft vor allem Verbindlichkeiten 

aus dem Kauf von Produktionsteilen oder Teilen zur Verwendung in sog. 

Servicekits von der Wacker Neuson Corporation, USA, oder deren Tochter-

gesellschaften sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Drillfix AG, Schweiz, 

aus Lizenzverträgen. 

(d) die den ausschließlich dem PGM-Bereich zuzuordnenden Rückstellungen 

zugrundeliegenden ungewissen Verbindlichkeiten, einschließlich Pensions-

verbindlichkeiten, Sonderzulagen an Mitarbeiter, sowie Prozess- und Haf-

tungsrisiken gleich welcher Art.;  

Soweit von der WN SE für die vorstehend bezeichneten Verbindlichkeiten und Ver-

pflichtungen Sicherheiten gestellt wurden, geht der Anspruch auf Rückgewähr die-

ser Sicherheiten auf die PGM KG über. 

2.3.7 Verträge und sonstige Rechtsverhältnisse 

Zum PGM-Ausgliederungsvermögen gehören insbesondere alle ausschließlich 

dem PGM-Bereich zuzuordnenden Vertragsverhältnisse und sonstigen Rechtsver-

hältnisse der WN SE, gleich ob privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur, 

einschließlich aller Vertragsergänzungen sowie Nebenabreden mit den sich hier-

aus ergebenden Rechten und Pflichten. Mit übertragen werden deswegen insbe-

sondere 

(a) Sämtliche bei der WN SE bestehenden Arbeitsverhältnisse mit Arbeitneh-

mern, die dem PGM-Bereich zugeordnet und in Anlage 2.3a näher bezeich-

net sind, einschließlich eventuell bestehender Verpflichtungen (insbesondere 

Anwartschaften) der betrieblichen Altersvorsorge und sonstigen Zusagen mit 

Versorgungscharakter; diese gehen nach §§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB, 324 

UmwG auf die PGM KG über. Umfasst sind auch alle Verträge der WN SE, 

die mit Dritten zu Gunsten der in Anlage 2.3a näher bezeichneten Arbeit-

nehmer abgeschlossen worden sind oder die in sonstiger Weise diese Ar-

beitnehmer und Mitarbeiter betreffen, insbesondere die bestehenden Direkt-
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versicherungen für diese Arbeitnehmer bei der Deutscher Ring Lebensversi-

cherungs-AG, Nr. LF 0540 07. 

Die PGM KG tritt zum Vollzugszeitpunkt in alle Rechte und Pflichten aus den 

von der WN SE zur Sicherung der bestehenden Altersteilzeitguthaben ge-

mäß § 8a AltTZG geschlossenen Vereinbarungen ein; insbesondere über-

nimmt die PGM KG die Stellung als Pfandgeberin hinsichtlich der Siche-

rungsmittel bei der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt a.M., auf den 

in Anlage 2.3.7(a) genannten Depots bzw. Konten mit den in dieser Anlage 

genannten Salden zum Ausgliederungsstichtag. Die Sicherung der Altersteil-

zeitguthaben besteht somit fort. Diese Sicherungsmittel bilden eine Bewer-

tungseinheit mit den entsprechenden sonstigen Rückstellungen und werden 

aus diesem Grund in der Bilanz nicht als Wertpapiere des Anlagevermögens 

ausgewiesen. 

Die PGM KG tritt weiter zum Vollzugszeitpunkt in alle Rechte und Pflichten 

aus den von der WN SE zur Sicherung der bestehenden Zeitwertkonto-

Guthaben gemäß §§ 7e SGB IV ff. geschlossenen Vereinbarungen ein; ins-

besondere übernimmt die PGM KG die Treugeberstellung hinsichtlich der Si-

cherungsmittel (Fondsanteile) bei der DAB bank AG, München, auf den in 

Anlage 2.3.7(a) genannten Depots bzw. Konten mit den angegebenen Sal-

den sowie hinsichtlich der Kapitalanlage in Form einer Direktinvestition in den 

Deckungsstock des Versicherers bei der Allianz Lebensversicherungs-AG, 

Stuttgart, unter der Gruppenvertrags Nr. 5/766718 (bis 28.2.2011) bzw. 

5/868522/2 (ab 1.2.2011) , jeweils mit den in der Anlage genannten Salden 

zum Ausgliederungsstichtag. Die Sicherung der Zeitwertkonto-Guthaben be-

steht somit fort. 

(b) Alle Verträge der WN SE, soweit diese ausschließlich dem PGM-Bereich zu-

zuordnen sind. Dies sind insbesondere auch die unter nachstehender Ziffer 

6.3 beschriebenen, mehrere Gesellschaften betreffenden Verträge, sofern 

die partielle Zuordnung zum PGM-Bereich im Wege der Realteilung gemäß 

nachstehender Ziffer 6.3 möglich ist.  

Dies umfasst z.B.  

- Miet-, Pacht-, Leasing- und sonstige Nutzungs- oder Überlassungsver-

träge, insbesondere über die nach dieser Ziffer 2.3 übertragenen 

Grundstücke, Bauten, Anlagen und sonstigen Anlagegegenstände 
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sowie über sonstige Büro- und Geschäftsausstattung, und hiermit im 

Zusammenhang stehende Instandhaltungs- und Wartungsverträge. 

- Verträge über den Erwerb oder die Veräußerung von nach dieser Zif-

fer 2.3 übertragenen Gegenständen,  

- Kauf-, Beratungs-, Dienst- und Geschäftsbesorgungsverträge, Werk-, 

Ver- und Entsorgungs-, Kontoführungs- und Finanzierungsverträge,  

- allgemeine Leistungs- und Lieferverträge mit Lieferanten einschließ-

lich damit im Zusammenhang stehender Vereinbarungen betreffend 

Werkzeuge und Formen  

- allgemeine Leistungs- und Lieferverträge mit Abnehmern 

- Werkshändlerverträge, Vertreterverträge, sowie  

- (Produktions-)Lizenz- und Nutzungsverträge, Forschungs- und Ent-

wicklungsverträge, Kooperationsverträge, Rahmenvereinbarungen 

und Gestattungsverträge.  

Der Begriff „Vertrag“ im vorstehend verwendeten Sinn umfasst dabei alle 

schriftlichen und mündlichen Verträge, Vereinbarungen, Aufträge, Abspra-

chen und Zusagen sowie alle von oder gegenüber der WN SE abgegebenen 

Angebote. 

Dem PGM-Bereich zugeordnet ist ein Mietvertrag für ein Außenlager in Bach-

straße 3, 85309 Pörnbach-Puch.  

Die wesentlichen Lieferantenverträge des PGM-Bereichs sind in Anlage 

2.3.7(b)/1 aufgeführt. In der Anlage 2.3.7(b)/2 sind solche Lieferanten aufge-

führt, die Teile sowohl an den PGM-Bereich für die Produktion, als auch an 

den SEM-Bereich für die Ersatzteilversorgung liefern; insofern soll eine Real-

teilung gemäß Ziffer 6.2 durchgeführt bzw. sollen nach dem Vollzugszeit-

punkt entsprechende Rahmenverträge abgeschlossen werden, die sowohl für 

die PGM KG als auch die SEM KG gelten. 

Die wesentlichen Händlerverträge der Abteilung Export des PGM-Bereichs 

sind in Anlage 2.3.7(b)/3 aufgeführt. Hierzu wird festgehalten, dass aus 

Gründen der logistischen Abwicklung zukünftig die PGM KG die bei ihr her-

gestellten Produkte an die SEM KG abgeben wird, welche diese wiederum 

an die Händler weiterverkaufen wird. Gleiches gilt im Verhältnis zu Dritten, für 

die der PGM-Bereich OEM-Produkte fertigt. Insofern werden alle Verträge, 
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Forderungen und Verbindlichkeiten im Verhältnis zu diesen Händlern bzw. 

den Abnehmern von im PGM-Bereich für Dritte hergestellten OEM-Produkten 

dem SEM-Ausgliederungsvermögen zugeordnet, wobei die PGM KG zukünf-

tig die SEM KG hinsichtlich der technischen und fachlichen Betreuung dieser 

Verträge unterstützen wird.  

Soweit die WN SE selbst Produkte von OEM-Herstellern kauft, werden eben-

falls die Verträge, Forderungen und Verbindlichkeiten dem SEM-

Ausgliederungsvermögen zugeordnet, da aus Gründen der logistischen Ab-

wicklung zukünftig die SEM KG diese Geräte ankaufen und im Konzern wei-

ter verteilen soll, wobei die PGM KG zukünftig die SEM KG hinsichtlich der 

technischen und fachlichen Betreuung dieser Verträge unterstützen wird. 

Nach dem Vollzugszeitpunkt werden PGM KG und SEM KG untereinander 

sowie mit den betroffenen Dritten geeignete Vereinbarungen abschließen, 

um die zuvor beschriebene Abwicklung für Export-Händler, für die Abnehmer 

von im PGM-Bereich für Dritte hergestellten OEM-Produkten sowie für OEM-

Lieferanten im Detail zu regeln.  

(c) sämtliche mit der (im PGM-Bereich angesiedelten) Personalabteilung in Zu-

sammenhang stehenden Vertragsverhältnisse mit externen Beratern, 

Dienstleistern, usw. 

(d) sämtliche mit verbundenen Unternehmen der WN SE geschlossenen Verträ-

ge, die ausschließlich den PGM-Bereich betreffen, insbesondere Kauf-, Ver-

kauf- und Lieferverträge und Lizenzverträge wie näher in Ziffer 2.3.4 und 

2.3.6 (c) beschrieben sowie Verträge betreffend die Leistungen des Trai-

ningscenters TGR an verbundene Unternehmen.  

(e) Alle Rechte und Pflichten, Forderungen und Verbindlichkeiten mit externen 

Dienstleistern betreffend den Kantinenbetrieb an den Standorten München 

und in Reichertshofen.  

(f) Alle Rechte und Pflichten, Forderungen und Verbindlichkeiten, privaten und 

öffentlich-rechtlichen Vertragsverhältnisse sowie alle Rechte und Pflichten 

aus in- und ausländischen öffentlich-rechtlichen Konzessionen, Genehmi-

gungen, Erlaubnissen und sonstigen Berechtigungen gleich welcher Art, die 

mit dem Vertriebsbüro der WN SE in Dubai (offizielle Bezeichnung ist „Wa-

cker Construction Equipment AG Representative Office“, Sultan Business 

Centre, near Lamcy Plaza, Office No. 229, Dubai, Vereinigte Arabische Emi-
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rate), deren Geschäftsbetrieb, deren Vermögen oder deren Arbeitnehmern 

zusammenhängen. 

(g) Alle Rechte und Pflichten aus in- und ausländischen öffentlich-rechtlichen 

Konzessionen, Genehmigungen, Erlaubnissen und sonstigen Berechtigun-

gen gleich welcher Art (nachfolgend „öffentlich-rechtliche Berechtigungen“), 

die dem PGM-Bereich zuzuordnen sind, unter anderem Rechte und Pflichten 

an und aus sämtlichen  

-  Genehmigungen für die nach diesem Vertrag auf die PGM KG übertra-

genen genehmigungsbedürftigen Anlagen und sonstige Betriebsge-

nehmigungen,  

-  Genehmigungen für die nach diesem Vertrag auf die PGM KG übertra-

genen PGM-Grundstücke, Gebäude und sonstigen Bauwerke, unter 

anderem Baugenehmigungen,  

 - etwaigen wasserrechtlichen Erlaubnissen und Bewilligungen, die den 

PGM-Bereich betreffen,  

- Gewerbeerlaubnisse für die dem PGM-Bereich zugeordneten Standorte 

bzw. Betriebe sowie 

- Genehmigungen, Zertifizierungen und Zulassungen für bestimmte im 

PGM-Bereich hergestellte Geräte, wie beispielsweise Typengenehmi-

gungen.  

(h) Alle Mitgliedschaften der WN SE in Verbänden und Vereinen, soweit sich 

diese ausschließlich auf den PGM-Bereich beziehen, jeweils unter Ein-

schluss sämtlicher hiermit verbundener Rechte und Pflichten 

(i) Alle sonstigen Rechts- und Vertragsverhältnisse nebst Rechten und Pflichten 

der WN SE, die ausschließlich dem PGM-Bereich zuzuordnen sind, insbe-

sondere die in Anlage 2.3.7(i) näher beschriebenen. 

(j) Alle Prozessrechtsverhältnisse der WN SE und sonstige verfahrensrechtli-

chen Rechtsverhältnisse sowie Schiedsverfahren, gleich ob die WN SE Par-

tei oder in sonstiger Weise (z.B. als Nebenintervenientin oder Beigeladene) 

beteiligt ist, soweit sie mit dem auf die PGM KG auszugliedernden Vermögen 

im Zusammenhang stehen oder sonst ausschließlich den Geschäftsbetrieb 

des PGM-Bereichs betreffen, und die bestehenden Mandatsverträge mit den 

begleitenden Rechtsanwälten. 
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(k) Die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge der WN SE werden in dem Umfang 

auf die aufnehmende PGM KG übertragen, wie sie bei einer verursachungs-

gerechten Verteilung auf den übernommenen Teilbetrieb, also den PGM-

Bereich, zuzuordnen sind. Im Übrigen gilt für steuerliche Sachverhalte Ziffer 

5.7.12 unten. 

3.  AUSGLIEDERUNG DES SEM-BEREICHS AUF DIE SEM KG 

3.1 Ausgliederung und Vermögensübertragung 

Die WN SE als übertragender Rechtsträger überträgt aus ihrem Vermögen den 

SEM-Bereich (der SEM-Bereich beziehungsweise die ihn verkörpernden Aktiva, 

Passiva und sonstigen Rechtsbeziehungen nachfolgend auch „SEM-
Ausgliederungsvermögen“) als Gesamtheit mit allen Rechten und Pflichten und 

gemäß den Spezifikationen in nachstehender Ziffer 3.3 im Wege der Ausgliederung 

zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG unter Fortbestand der WN SE auf 

die dies annehmende SEM KG als übernehmender Rechtsträger; das HQM-

Restvermögen gemäß Ziffer 5 ist in jedem Fall von der Übertragung ausgenom-

men. 

3.2  Gegenleistung der SEM KG, Gewährung von Anteilen 

3.2.1 Als Gegenleistung für die Übertragung des SEM-Ausgliederungsvermögens gemäß 

Ziffer 3.1 auf die SEM KG wird der Anteil der WN SE am Festkapital der SEM KG 

von € 500,00 um € 4.999.500,00 auf € 5.000.000,00 erhöht. Einzige Kommanditis-

tin der SEM KG bleibt die WN SE. Die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage 

der WN SE wird ebenfalls auf den Betrag von € 5.000.000,00 erhöht. Persönlich 

haftende und alleinige zur Geschäftsführung befugte Gesellschafterin ohne Beteili-

gung am Festkapital bleibt die KSE.  

3.2.2 Die Einlage für den gemäß Ziffer 3.2.1 neu zu schaffenden, d. h. erhöhten Anteil 

der WN SE am Festkapital der SEM KG entspricht dem handelsrechtlichen Netto-

Buchwert (Aktiva minus Passiva) des SEM-Ausgliederungsvermögens zum Aus-

gliederungsstichtag. Soweit dieser Netto-Buchwert den Nennbetrag des dafür nach 

Ziffer 3.2.1 gewährten Kapitalanteils (in Höhe von € 4.999.500,00) übersteigt, wird 

der Differenzbetrag in das Rücklagenkonto / Kapitalkonto II der SEM KG einge-

stellt. Eine Vergütung für diesen Differenzbetrag wird von der SEM KG nicht ge-

schuldet. 

3.2.3 Bare Zuzahlungen sind seitens der WN SE nicht zu leisten.  
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3.2.4 WN SE steht das Gewinnbezugsrecht aus ihrem erhöhten Kapitalanteil an der SEM 

KG ab dem Ausgliederungsstichtag zu. Die Regelung gemäß Ziffer 7.5 betreffend 

die Verschiebung des Ausgliederungsstichtags gilt entsprechend. 

3.3 SEM-Ausgliederungsvermögen 

Die WN SE überträgt gem. Ziffer 3.1 den SEM-Bereich als Gesamtheit mit allen 

diesem Bereich unmittelbar oder mittelbar zuzuordnenden Aktiva und Passiva, je-

doch mit Ausnahme der Gegenstände, die dem HQM-Restvermögen, dem PGM-

Ausgliederungsvermögen oder dem SGM-Ausgliederungsvermögen zugeordnet 

sind.  

Das SEM-Ausgliederungsvermögen umfasst damit 

•  sämtliche materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände,  

•  sämtliche Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, ungewisse Verbindlichkei-

ten, Eventualverbindlichkeiten und künftige und bedingte Forderungen, sowie  

• sämtliche Arbeitsverhältnisse und sonstige vertragliche und gesetzliche – 

auch öffentlich-rechtliche – Schuldverhältnisse und sonstige Rechtsverhält-

nisse aller Art 

der WN SE zum Vollzugszeitpunkt (Ziffer 8.1), die über den Sachzusammenhang 

mit dem näher in Buchstabe H der Vorbemerkung beschriebenen SEM-Bereich, 

dessen in Anlage 3.3 bezeichneten Arbeitnehmern oder durch explizite Auflistung 

in den den SEM-Bereich betreffenden Anlagen zu diesem Ausgliederungsvertrag 

dem SEM-Bereich dienen oder zu dienen bestimmt sind oder sonst den SEM-

Bereich betreffen oder ihm wirtschaftlich zuzurechnen sind, unabhängig davon, ob 

diese Gegenstände bilanzierungsfähig sind oder nicht, oder ob sie tatsächlich bi-

lanziert wurden oder nicht. Nach dem Willen der Parteien gehören damit insbeson-

dere alle Aktiva und Passiva, die für den SEM-Bereich als Teilbetriebe eine wesent-

liche Betriebsgrundlage darstellen, zum SEM-Ausgliederungsvermögen. 

Insbesondere von der Ausgliederung auf die SEM KG umfasst, jedoch ohne darauf 

beschränkt zu sein, sind solche Aktiva und Passiva, die in der als Anlage 2.3b bei-

gefügten Pro-Forma-Bilanz und per Zuordnung in der Buchhaltung der WN SE ge-

mäß den dieser Anlage beigefügten Kostenstellenplänen dem SEM-Bereich zuge-

ordnet sind, sofern in Ziffern 2.3, 3.3, 4.3 und 5 nicht ausdrücklich etwas anderes 

bestimmt ist.  

Im Einzelnen übertragen werden insbesondere, ohne jedoch darauf beschränkt zu 

sein, die nachfolgend in Ziffern 3.3.1 bis 3.3.7 aufgeführten Aktiva, Passiva und 
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Rechtsbeziehungen, stets jedoch nur, wenn und soweit sie nicht nach Ziffer 5 dem 

HQM-Restvermögen, nach Ziffer 2.3 dem PGM-Ausgliederungsvermögen oder 

nach Ziffer 4.3 dem SGM-Ausgliederungsvermögen ausdrücklich zugeordnet sind: 

3.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

(a) Alle dem SEM-Bereich zugehörigen immateriellen Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens der WN SE, insbesondere alles ausschließlich den 

SEM-Bereich betreffende technische und betriebliche Know-how, Geschäfts- 

und Betriebsgeheimnisse, Verfahren und Formeln, einschließlich Verkörpe-

rungen solcher Gegenstände (Muster, Zeichenpläne, Rezepturen, etc.).  

Ausdrücklich ausgenommen sind vor allem alle Marken sowie alle Rechte der 

WN SE an Internetdomains, die gem. Ziffern 5.1.1 und 5.1.2 dem HQM-

Restvermögen zugeordnet sind sowie die Geschmacksmuster, Patente und 

Gebrauchsmuster der WN SE, die gem. Ziffer 2.3.1 (a) dem PGM-

Ausgliederungsvermögen zugeordnet sind. 

(b) Sämtliche Rechte an der ausschließlich im SEM-Bereich eingesetzten Soft-

ware, einschließlich der auf diesen Bereich ausschließlich zugeschnittenen 

eigenentwickelten oder lizenzierten Software sowie an Fortentwicklungen 

dieser Software. Hierzu gehört auch diejenige Software, welche die (im SEM-

Bereich angesiedelte IT-Abteilung) zukünftig den anderen beteiligten Gesell-

schaften zentral im Rahmen von Konzernserviceverträgen zur Verfügung 

stellen wird. 

Ausdrücklich ausgenommen sind die dem HQM-Restvermögen zugeordneten 

Software bzw. Konzernsoftwarelizenzen der WN SE gem. Ziffer 5.1.3.  

(c) Alle Rechte und Pflichten aus den den übertragenen immateriellen Vermö-

gensgegenständen nach lit. (a) und (b) zugrunde liegenden oder mit ihnen im 

Zusammenhang stehenden vertraglichen oder sonstigen Rechtsverhältnis-

sen, insbesondere Lizenz- und Nutzungsverträge. 

(d) Der Kunden- und Lieferantenstamm der WN SE, soweit die entsprechenden 

Kunden- und Lieferantenverträge gem. Ziffer 3.3.7 auf die SEM KG überge-

hen. Hinsichtlich der Abwicklung für die Händler des Exports im PGM-

Bereich, für die Abnehmer von im PGM-Bereich für Dritte hergestellten OEM-

Produkten sowie für OEM-Lieferanten des PGM-Bereichs wird auf Ziffer 2.3.7 

(b) verwiesen. 
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Soweit die WN SE nur Mitberechtigte der nach dieser Ziffer 3.3.1 übertragenen 

immateriellen Vermögensgegenstände ist, überträgt sie die entsprechenden Mitbe-

rechtigungen. 

3.3.2 Sachanlagen, Finanzanlagen 

Folgende Sachanlagen, einschließlich aller Rechte und Pflichten aus diesen Ge-

genständen zugrunde liegenden oder mit ihnen im Zusammenhang stehenden ver-

traglichen oder sonstigen Rechtsverhältnissen: 

(a) Sämtliche in Anlage 3.3.2(a) aufgeführten Grundstücke (nachfolgend „SEM-
Grundstücke“) mit allen wesentlichen Bestandteilen, dem Zubehör, dem In-

ventar, mit allen Rechten, die mit dem Eigentum verbunden sind (§ 96 BGB) 

sowie mit allen in den Abteilungen II und III des jeweiligen Grundbuchs ein-

getragenen Belastungen, einschließlich aller Pflichten als Eigentümer von 

Grundstücken oder Gebäuden und Baulasten, unabhängig von ihrer Eintra-

gung in einem Baulastenverzeichnis, sowie einschließlich sämtlicher etwa auf 

die SEM-Grundstücke bezogenen Mietverträge. 

Die Grundstücke der WN SE in München-Milbertshofen mit den zugehörigen 

Gebäuden und Außenanlagen gehören nach Ziffer 5.2.1 zum HQM-

Restvermögen. In der Zukunft wird die SEM KG von der WN SE verschiede-

ne Gebäudeteile bzw. Räume in der dort befindlichen neuen Konzernzentra-

le, insbesondere die dort von den Mitarbeitern des SEM-Bereichs genutzten 

Büros anmieten; eine entsprechende Vereinbarung wird nach dem Vollzugs-

zeitpunkt abgeschlossen werden. 

(b) Alle ausschließlich dem SEM-Bereich zugehörigen beweglichen Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens der WN SE, insbesondere alle andere 

Anlagen, Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwerti-

ge Wirtschaftsgüter, und alle anderen beweglichen Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens, insbesondere diejenigen, die sich in den Grenzen der 

nach lit. (a) zu übertragenden SEM-Grundstücke oder den in lit. (a) aufge-

führten, zukünftig von der SEM KG angemieteten Grundstücken, Gebäuden 

und Räumen befinden, jeweils soweit diese Gegenstände nicht ausdrücklich 

gemäß Ziffern 3.3, 4.3 oder 5 ausschließlich dem PGM-, dem SGM- oder 

dem HQM-Bereich zugeordnet sind.  

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die bilanzierten übertragenen be-

weglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens aus der Pro-

Forma-Bilanz der SEM KG gemäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der 
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Buchhaltung der WN SE aus den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellen-

plänen.  

Mit übertragen werden auch die ausschließlich dem SEM-Bereich zuzuordnenden 

sonstigen Ausleihungen, einschließlich aller Rechte und Pflichten aus diesen 

zugrunde liegenden oder mit ihnen im Zusammenhang stehenden vertraglichen 

oder sonstigen Rechtsverhältnissen. Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die 

übertragenen sonstigen Ausleihungen aus der Pro-Forma-Bilanz der SEM KG ge-

mäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der Buchhaltung der WN SE aus den 

dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen.  

3.3.3 Vorräte 

Alle im Eigentum der WN SE stehenden und ausschließlich dem SEM-Bereich zu-

gehörigen Vorräte, insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige Erzeugnis-

se und Waren, jeweils einschließlich aller Ansprüche aus geleisteten Anzahlungen, 

und aller anderen beweglichen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, 

insbesondere diejenigen Gegenstände, die sich in den Grenzen der nach Ziffer 

3.3.2 lit. (a) zu übertragenden SEM-Grundstücke oder den in Ziffer 3.3.2 lit. (a) auf-

geführten, zukünftig von der SEM KG angemieteten Grundstücken, Gebäuden und 

Räumen befinden, jeweils soweit diese Gegenstände nicht ausdrücklich gemäß Zif-

fern 2.3, 4.3 oder 5 ausschließlich dem PGM-, dem SGM- oder dem HQM-Bereich 

zugeordnet sind, und jeweils einschließlich aller Rechte und Pflichten aus diesen 

Gegenständen zugrunde liegenden oder mit ihnen im Zusammenhang stehenden 

vertraglichen oder sonstigen Rechtsverhältnissen. 

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die übertragenen Vorräte aus der Pro-

Forma-Bilanz der SEM KG gemäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der Buch-

haltung der WN SE nach den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen.  

3.3.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Alle zum SEM-Bereich gehörenden Forderungen der WN SE aus Lieferungen und 

Leistungen, alle sonstigen Rechte und Ansprüche gleich welcher Art, insbesondere 

und ohne abschließende Beschränkung hierauf, solche auf den Übergang des Ei-

gentums an Vermögensgegenständen der in dieser Ziffer 3.3 erfassten Art sowie 

solche für die ausschließliche oder nicht ausschließliche Nutzung oder Benutzung 

von materiellen oder immateriellen Vermögensgegenständen, die zum SEM-

Bereich gehören, solche, die aus den nach Ziffer 3.3.7 auf die SEM-KG überge-

henden Verträgen und Rechtsverhältnissen resultieren, Darlehensforderungen und 



Wacker Neuson SE / Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Seite 25 von 65 

Schadenersatzforderungen sowie alle sonstigen Rechte und Ansprüche gleich wel-

cher Art, die mit den oben bezeichneten Forderungen in Zusammenhang stehen.  

Alle ausschließlich im Zusammenhang mit dem SEM-Bereich bestehenden Rechte 

und Forderungen der WN SE gegenüber verbundenen Unternehmen der WN SE. 

Hierzu gehören insbesondere wegen der Rolle des SEM-Bereichs als zentrale 

„Drehscheibe“ vor allem für Light Equipment Produkte entstehende Forderungen 

für die Lieferung von Waren und Ersatzteilen gegen verbundene Unternehmen der 

WN SE, sowie gemäß Ziffer 2.3.7. lit. (b) gegen Export-Händler und Abnehmer von 

im PGM-Bereich für Dritte hergestellten OEM-Produkten.  

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die übergehenden bilanzierten Forde-

rungen aus der Pro-Forma-Bilanz der SEM KG gemäß Anlage 2.3b.  

3.3.5 Guthaben bei Kreditinstituten, aktive Rechnungsabgrenzungsposten, sonsti-
ge Vermögensgegenstände  

(a) Die in Anlage 3.3.5(a) genannten Bankkonten, Depots usw. der WN SE, ein-

schließlich des in der Anlage 3.3.5(a) jeweils aufgeführten Guthabensaldos 

bzw. Depotbestandes zum Ausgliederungsstichtag, einschließlich der diesen 

Kontenverbindungen, Depots, usw. zugrundeliegenden Verträge mit Banken 

nebst den daraus resultierenden Rechten und Pflichten. 

(b) Alle anderen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens der WN SE, die 

ausschließlich dem SEM-Bereich zuzuordnen sind, vor allem Vorauszahlun-

gen von Kunden des SEM-Bereichs. 

(c) Die dem SEM-Bereich zugeordneten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 

der WN SE bzw. die diesen zugrundeliegenden Rechtsverhältnisse wie zum 

Ausgliederungsstichtag aus der Pro-Forma-Bilanz der SEM KG gemäß Anla-

ge 2.3b und den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen ersichtlich.  

(d) Sämtliche sonst ausschließlich zum SEM-Bereich gehörenden Vermögens-

gegenstände, die nicht bilanzierungspflichtig bzw. bilanzierungsfähig sind, 

insbesondere sämtliche sonstige schuldrechtliche oder dingliche Wege-, 

Zaun-, Besitz- oder Nutzungsrechte, Reallasten, Nießbrauchsrechte, Grund-

dienstbarkeiten und beschränkt persönliche Dienstbarkeiten bzw. sonstige 

dingliche oder schuldrechtliche Grundstücksrechte sowie ähnliche Rechte 

gegen Dritte oder sonstige Eigentümer von Grundstücken, insbesondere sol-

che, die die Errichtung, Nutzung oder Erschließung von Gegenständen bzw. 

Grundstücken des SEM-Ausgliederungsvermögens sichern.  
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(e) Alle für die gemäß dieser Ziffer 3.3 übertragenen Außenstände, Rechte und 

Ansprüche bestehenden Neben- und Vorzugsrechte im Sinne des § 401 BGB 

sowie Hilfs- und Sicherungsrechte, einschließlich der Sicherheiten für die zu 

übertragenden Forderungen und Ansprüche, wie z.B. Grundpfandrechte, 

Bürgschaften etc. 

3.3.6 Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und sonstige Passiva 

Das SEM-Ausgliederungsvermögen umfasst weiter insbesondere, ohne jedoch dar-

auf beschränkt zu sein, alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen der WN SE, die 

ausschließlich dem SEM-Bereich zugeordnet sind, einschließlich ungewisser Ver-

bindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten und künftiger Verbindlichkeiten der WN 

SE, deren Rechtsgrund bereits gelegt ist. Hierzu gehören insbesondere 

(a) alle dem SEM-Bereich zuzuordnenden unbedingten oder bedingten Ver-

pflichtungen und Verbindlichkeiten der WN SE aus Lieferungen und Leistun-

gen mit Bestellbezug im ERP-System, aus erhaltenen Anzahlungen und aus 

Bestellungen, aus Produktgewährleistung und Produkthaftpflicht, aus einer 

Verletzung von umweltrechtlichen Vorschriften einschließlich der Vorschriften 

betreffend Altlasten im SEM-Bereich und aus Bürgschaften und Garantien, 

einschließlich sonstiger Verbindlichkeiten und einschließlich öffentlicher Las-

ten und öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen und auch insbesondere solche 

Verpflichtungen und Lasten, die zum heutigen Tage unbekannt sind und erst 

in der Zukunft entstehen sollten; hierzu gehören insbesondere das Zollaval 

sowie diverse Rücknahmeverpflichtungen gemäß Anlage 3.3.6(a). 

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die übergehenden bilanzierten 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Ver-

bindlichkeiten aus der Pro-Forma-Bilanz der SEM KG gemäß Anlage 2.3b. 

(b) alle unbedingten oder bedingten Verpflichtungen und Verbindlichkeiten aus 

allen Arbeitsverhältnissen und Verbindlichkeiten, aus Ansprüchen auf Vergü-

tung für Arbeitnehmererfindungen sowie aus etwaigen Verpflichtungen aus 

Pensionen aller dem SEM-Bereich gemäß nachstehender Ziffer 3.3.7 lit. (a) 

zuzuordnenden und sonstigen auf die SEM KG übergehenden Arbeitneh-

mern; 

(c) alle ausschließlich dem SEM-Bereich zuzuordnenden Verbindlichkeiten ge-

genüber verbundenen Unternehmen der WN SE. Hierzu gehören insbeson-

dere auch alle Verbindlichkeiten der WN SE gegenüber verbundenen Unter-

nehmen aus dem Bezug von Produkten und Ersatzteilen, für die der SEM-
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Bereich als zentrale „Drehscheibe“ für den Warenverkehr der WN SE in Eu-

ropa dient; 

(d) die den ausschließlich dem SEM-Bereich zuzuordnenden Rückstellungen 

zugrundeliegenden ungewissen Verbindlichkeiten, einschließlich Pensions-

verbindlichkeiten, Sonderzulagen an Mitarbeiter, sowie Prozess- und Haf-

tungsrisiken gleich welcher Art.  

Soweit von der WN SE für die vorstehend bezeichneten Verbindlichkeiten und Ver-

pflichtungen Sicherheiten gestellt wurden, geht der Anspruch auf Rückgewähr dieser 

Sicherheiten auf die SEM KG über. 

3.3.7 Verträge und sonstige Rechtsverhältnisse 

Zum SEM-Ausgliederungsvermögen gehören insbesondere alle ausschließlich 

dem SEM-Bereich zuzuordnenden Vertragsverhältnisse und sonstigen Rechtsver-

hältnisse der WN SE, gleich ob privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur, 

einschließlich aller Vertragsergänzungen sowie Nebenabreden mit den sich hier-

aus ergebenden Rechten und Pflichten. Mit übertragen werden deswegen insbe-

sondere 

(a) Sämtliche bei der WN SE bestehenden Arbeitsverhältnisse mit Arbeitneh-

mern, die dem SEM-Bereich zugeordnet und in Anlage 3.3 näher bezeichnet 

sind, einschließlich eventuell bestehender Verpflichtungen (insbesondere 

Anwartschaften) der betrieblichen Altersvorsorge und sonstigen Zusagen mit 

Versorgungscharakter; diese gehen nach §§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB, 324 

UmwG auf die SEM KG über. Umfasst sind auch alle Verträge der WN SE, 

die mit Dritten zu Gunsten der in Anlage 3.3 näher bezeichneten Arbeitneh-

mer abgeschlossen worden sind oder die in sonstiger Weise diese Arbeit-

nehmer und Mitarbeiter betreffen, insbesondere die bestehenden Direktversi-

cherungen für diese Arbeitnehmer bei der Deutscher Ring Lebensversiche-

rungs-AG, Nr. LF 0540 06. 

Die SEM KG tritt zum Vollzugszeitpunkt in alle Rechte und Pflichten aus den 

von der WN SE zur Sicherung der bestehenden Altersteilzeitguthaben ge-

mäß § 8a AltTZG geschlossenen Vereinbarungen ein; insbesondere über-

nimmt die SEM KG die Stellung als Pfandgeberin hinsichtlich der Siche-

rungsmittel bei der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt a.M., auf den 

in Anlage 2.3.7(a) genannten Depots bzw. Konten mit den in der Anlage ge-

nannten Salden zum Ausgliederungsstichtag. Die Sicherung der Altersteil-

zeitguthaben besteht somit fort. Diese Sicherungsmittel bilden eine Bewer-
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tungseinheit mit den entsprechenden sonstigen Rückstellungen und werden 

aus diesem Grund in der Bilanz nicht als Wertpapiere des Anlagevermögens 

ausgewiesen. 

Die SEM KG tritt weiter zum Vollzugszeitpunkt in alle Rechte und Pflichten 

aus den von der WN SE zur Sicherung der bestehenden Zeitwertkonto-

Guthaben gemäß §§ 7e SGB IV ff. geschlossenen Vereinbarungen ein; ins-

besondere übernimmt die SEM KG die Treugeberstellung hinsichtlich der Si-

cherungsmittel (Fondsanteile) bei der DAB bank AG, München, auf den in 

Anlage 2.3.7(a) genannten Depots bzw. Konten mit den angegebenen Sal-

den sowie hinsichtlich der Kapitalanlage in Form einer Direktinvestition in den 

Deckungsstock des Versicherers bei der Allianz Lebensversicherungs-AG, 

Stuttgart, unter der Gruppenvertrags Nr. 5/766718 (bis 28.2.2011) bzw. 

5/868522/3 (ab 1.2.2011), jeweils mit den in der Anlage genannten Salden 

zum Ausgliederungsstichtag. Die Sicherung der Zeitwertkonto-Guthaben be-

steht somit fort. 

(b) Alle Verträge der WN SE, soweit diese ausschließlich dem SEM-Bereich zu-

zuordnen sind. Dies sind insbesondere auch die unter nachstehender Ziffer 

3.3 beschriebenen, mehrere Gesellschaften betreffenden Verträge, sofern 

die partielle Zuordnung zum SEM-Bereich im Wege der Realteilung gemäß 

nachstehender Ziffer 6.3 möglich ist.  

Dies umfasst z.B.  

- Miet-, Pacht-, Leasing- und sonstige Nutzungs- oder Überlassungsver-

träge, insbesondere über die nach dieser Ziffer 3.3 übertragenen 

Grundstücke, Bauten, Anlagen und sonstigen Anlagegegenstände 

sowie über sonstige Büro- und Geschäftsausstattung, und hiermit im 

Zusammenhang stehende Instandhaltungs- und Wartungsverträge. 

- Verträge über den Erwerb oder die Veräußerung von nach dieser Zif-

fer 3.3 übertragenen Gegenständen,  

- Verträge mit OEM-Lieferanten sowie Verträge mit Abnehmern von 

Produkten, die für diese Abnehmer als OEM-Produkte gefertigt wer-

den. 

- Kauf-, Beratungs-, Dienst- und Geschäftsbesorgungsverträge, Werk-, 

Ver- und Entsorgungs-, Kontoführungs- und Finanzierungsverträge,  
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- allgemeine Leistungs- und Lieferverträge mit Lieferanten und Abneh-

mern, sowie 

- Logistik- und Transportverträge. 

Der Begriff „Vertrag“ im vorstehend verwendeten Sinn umfasst dabei alle 

schriftlichen und mündlichen Verträge, Vereinbarungen, Aufträge, Abspra-

chen und Zusagen sowie alle von oder gegenüber der WN SE abgegebenen 

Angebote. 

Die wesentlichen Lieferantenverträge des SEM-Bereichs sind in Anlage 

3.3.7(b) aufgeführt. In der Anlage 2.3.7(b)/2 sind solche Lieferanten aufge-

führt, die Teile sowohl an den PGM-Bereich für die Produktion, als auch an 

den SEM-Bereich für die Ersatzteilversorgung liefern; insofern soll eine Real-

teilung gemäß Ziffer 6.2 durchgeführt bzw. sollen nach dem Vollzugszeit-

punkt entsprechende Rahmenverträge abgeschlossen werden, die sowohl für 

die PGM KG als auch die SEM KG gelten. 

Für die zukünftige Abwicklung der Geschäfte mit Export-Händlern, mit Ab-

nehmern von im PGM-Bereich für Dritte hergestellten OEM-Produkten sowie 

mit OEM-Lieferanten zwischen PGM KG und SEM KG untereinander sowie 

mit den betroffenen Dritten gilt das in Ziffer 2.3.7 (b) vereinbarte.  

(c) sämtliche mit der (im SEM-Bereich angesiedelten) IT-Abteilung in Zusam-

menhang stehenden Vertragsverhältnisse mit externen Beratern, 

Dienstleistern, usw., einschließlich Verträge mit Internetprovidern über die 

Bereitstellung von Web-Präsenzen und Servern. 

(d) sämtliche mit verbundenen Unternehmen der WN SE geschlossenen Verträ-

ge, die ausschließlich den SEM-Bereich betreffen, insbesondere im Zusam-

menhang mit dem An- und Verkauf von Baugeräten und Ersatzteilen wie nä-

her in Ziffern 3.3.4 und 3.3.6 (c) beschrieben, aber auch Vereinbarungen 

betreffend die Erbringung von Logistikdienstleistungen, von Dienstleistungen 

durch die Abteilung Bereich SSC Europe, von Dienstleistungen im Bereich 

der Organisation und Durchführung von Messen sowie von Dienstleistungen 

im Bereich des Marketing, soweit diese durch Mitarbeiter des SEM-Bereichs 

erbracht werden. 

(e) Alle Rechte und Pflichten aus in- und ausländischen öffentlich-rechtlichen 

Konzessionen, Genehmigungen, Erlaubnissen und sonstigen Berechtigun-

gen gleich welcher Art (nachfolgend „öffentlich-rechtliche Berechtigungen“), 
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die dem SEM-Bereich zuzuordnen sind, unter anderem Rechte und Pflichten 

an und aus sämtlichen  

-  Genehmigungen für die nach diesem Vertrag auf die SEM KG übertra-

genen genehmigungsbedürftigen Anlagen und sonstige Betriebsge-

nehmigungen,  

-  Genehmigungen für die nach diesem Vertrag auf die SEM KG übertra-

genen SEM-Grundstücke, Gebäude und sonstigen Bauwerke, unter 

anderem Baugenehmigungen,  

 - etwaigen wasserrechtlichen Erlaubnissen und Bewilligungen, die den 

SEM Bereich betreffen,  

- Gewerbeerlaubnisse für die dem SEM-Bereich zugeordneten Standorte 

bzw. Betriebe, 

- Genehmigungen und Zulassungen für bestimmte Geräte, wie bei-

spielsweise Typengenehmigungen,  

- Import-/Exportgenehmigungen, Vereinbarungen und Absprachen im 

Zusammenhang mit dem Import/Export von Baugeräten und sonstigen 

Gegenständen.  

(f) Alle Mitgliedschaften der WN SE in Verbänden und Vereinen, soweit sich 

diese ausschließlich auf den SEM-Bereich beziehen, jeweils unter Einschluss 

sämtlicher hiermit verbundener Rechte und Pflichten. 

(g) Alle sonstigen Rechts- und Vertragsverhältnisse nebst Rechten und Pflichten 

der WN SE, die ausschließlich dem SEM-Bereich zuzuordnen sind, insbe-

sondere die in Anlage 3.3.7(g) näher beschriebenen. 

(h) Alle Prozessrechtsverhältnisse der WN SE und sonstige verfahrensrechtli-

chen Rechtsverhältnisse sowie Schiedsverfahren, gleich ob die WN SE Par-

tei oder in sonstiger Weise (z.B. als Nebenintervenientin oder Beigeladene) 

beteiligt ist, soweit sie mit dem auf die SEM KG auszugliedernden Vermögen 

im Zusammenhang stehen oder sonst ausschließlich den Geschäftsbetrieb 

des SEM-Bereichs betreffen, und die bestehenden Mandatsverträge mit den 

begleitenden Rechtsanwälten. 

(i) Die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge der WN SE werden in dem Umfang 

auf die aufnehmende SEM KG übertragen, wie sie bei einer verursachungs-

gerechten Verteilung auf den übernommenen Teilbetrieb, also den SEM-
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Bereich, zuzuordnen sind. Im Übrigen gilt für steuerliche Sachverhalte Ziffer 

5.7.12 unten. 

4. AUSGLIEDERUNG DES SGM-BEREICHS AUF DIE SGM KG 

4.1 Ausgliederung und Vermögensübertragung 

Die WN SE als übertragender Rechtsträger überträgt aus ihrem Vermögen den 

SGM-Bereich (der SGM-Bereich beziehungsweise die ihn verkörpernden Aktiva, 

Passiva und sonstigen Rechtsbeziehungen nachfolgend auch „SGM-
Ausgliederungsvermögen“) als Gesamtheit mit allen Rechten und Pflichten und 

gemäß den Spezifikationen in nachstehender Ziffer 4.3 im Wege der Ausgliederung 

zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG unter Fortbestand der WN SE auf 

die dies annehmende SGM KG als übernehmender Rechtsträger; das HQM-

Restvermögen gemäß Ziffer 5 ist in jedem Fall von der Übertragung ausgenom-

men. 

4.2  Gegenleistung der SGM KG, Gewährung von Anteilen 

4.2.1 Als Gegenleistung für die Übertragung des SGM-Ausgliederungsvermögens gemäß 

Ziffer 4.1 auf die SGM KG wird der Anteil der WN SE am Festkapital der SGM KG 

von € 500,00 um € 4.999.500,00 auf € 5.000.000,00 erhöht. Einzige Kommanditis-

tin der SGM KG bleibt die WN SE. Die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage 

der WN SE wird ebenfalls auf den Betrag von € 5.000.000,00 erhöht. Persönlich 

haftende und alleinige zur Geschäftsführung befugte Gesellschafterin ohne Beteili-

gung am Festkapital bleibt die KSG.  

4.2.2 Die Einlage für den gemäß Ziffer 4.2.1 neu zu schaffenden, d. h. erhöhten Anteil 

der WN SE am Festkapital der SGM KG entspricht dem handelsrechtlichen Netto-

Buchwert (Aktiva minus Passiva) des SGM-Ausgliederungsvermögens zum Aus-

gliederungsstichtag. Soweit dieser Netto-Buchwert den Nennbetrag des dafür nach 

Ziffer 4.2.1 gewährten Kapitalanteils (in Höhe von € 4.999.500,00) übersteigt, wird 

der Differenzbetrag in das Rücklagenkonto / Kapitalkonto II der SGM KG einge-

stellt. Eine Vergütung für diesen Differenzbetrag wird von der SGM KG nicht ge-

schuldet. 

4.2.3 Bare Zuzahlungen sind seitens der WN SE nicht zu leisten.  

4.2.4 WN SE steht das Gewinnbezugsrecht aus ihrem erhöhten Kapitalanteil an der SGM 

KG ab dem Ausgliederungsstichtag zu. Die Regelung gemäß Ziffer 7.6 betreffend 

die Verschiebung des Ausgliederungsstichtags gilt entsprechend. 
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4.3 SGM-Ausgliederungsvermögen 

Die WN SE überträgt gem. Ziffer 4.1 den SGM-Bereich als Gesamtheit mit allen 

diesem Bereich unmittelbar oder mittelbar zuzuordnenden Aktiva und Passiva, je-

doch mit Ausnahme der Gegenstände, die dem HQM-Restvermögen, dem SEM-

Ausgliederungsvermögen oder dem PGM-Ausgliederungsvermögen zugeordnet 

sind.  

Das SGM-Ausgliederungsvermögen umfasst damit 

•  sämtliche materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände,  

•  sämtliche Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, ungewisse Verbindlichkei-

ten, Eventualverbindlichkeiten und künftige und bedingte Forderungen, sowie  

• sämtliche Arbeitsverhältnisse und sonstige vertragliche und gesetzliche – 

auch öffentlich-rechtliche – Schuldverhältnisse und sonstige Rechtsverhält-

nisse aller Art 

der WN SE zum Vollzugszeitpunkt (Ziffer 8.1), die über den Sachzusammenhang 

mit dem näher in Buchstabe I der Vorbemerkung beschriebenen SGM-Bereich, 

dessen in Anlage 4.3 bezeichneten Arbeitnehmern oder durch explizite Auflistung 

in den den SGM-Bereich betreffenden Anlagen zu diesem Ausgliederungsvertrag 

dem SGM-Bereich dienen oder zu dienen bestimmt sind oder sonst den SGM-

Bereich betreffen oder ihm wirtschaftlich zuzurechnen sind, unabhängig davon, ob 

diese Gegenstände bilanzierungsfähig sind oder nicht, oder ob sie tatsächlich bi-

lanziert wurden oder nicht. Nach dem Willen der Parteien gehören damit insbeson-

dere alle Aktiva und Passiva, die für den SGM-Bereich als Teilbetrieb eine wesent-

liche Betriebsgrundlage darstellen, zum SGM-Ausgliederungsvermögen. 

Insbesondere von der Ausgliederung auf die SGM KG umfasst, jedoch ohne darauf 

beschränkt zu sein, sind solche Aktiva und Passiva, die in der als Anlage 2.3b bei-

gefügten Pro-Forma-Bilanz und per Zuordnung in der Buchhaltung der WN SE ge-

mäß den dieser Anlage beigefügten Kostenstellenplänen dem SGM-Bereich zuge-

ordnet sind, sofern in Ziffern 2.3, 3.3, 4.3 und 5 nicht ausdrücklich etwas anderes 

bestimmt ist.  

Im Einzelnen übertragen werden insbesondere, ohne jedoch darauf beschränkt zu 

sein, die nachfolgend in Ziffern 4.3.1 bis 4.3.7 aufgeführten Aktiva, Passiva und 

Rechtsbeziehungen, stets jedoch nur, wenn und soweit sie nicht nach Ziffer 5 dem 

HQM-Restvermögen, nach Ziffer 3.3 dem SEM-Ausgliederungsvermögen oder 

nach Ziffer 2.3 dem PGM-Ausgliederungsvermögen ausdrücklich zugeordnet sind: 
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4.3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

(a) Alle dem SGM-Bereich zugehörigen immateriellen Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens der WN SE, insbesondere alles ausschließlich den 

SGM-Bereich betreffende technische und betriebliche Know-how, Geschäfts- 

und Betriebsgeheimnisse, Verfahren und Formeln, einschließlich Verkörpe-

rungen solcher Gegenstände (Muster, Zeichenpläne, Rezepturen, etc.).  

Ausdrücklich ausgenommen sind vor allem alle Marken sowie alle Rechte der 

WN SE an Internetdomains, die gem. Ziffern 5.1.1 und 5.1.2 dem HQM-

Restvermögen zugeordnet sind sowie Geschmacksmuster, Patente und 

Gebrauchsmuster, usw. die gemäß Ziffer 2.3.1 (a) dem PGM-Bereich zuge-

ordnet sind. 

(b) Sämtliche Rechte an der ausschließlich im SGM-Bereich eingesetzten Soft-

ware, einschließlich der auf diesen Bereich ausschließlich zugeschnittenen 

eigenentwickelten oder lizenzierten Software sowie an Fortentwicklungen 

dieser Software.  

Ausdrücklich ausgenommen sind die dem HQM-Restvermögen zugeordneten 

Software bzw. Konzernsoftwarelizenzen der WN SE gem. Ziffer 5.1.3 sowie 

die dem SEM-Ausgliederungsvermögen zugeordnete Software gemäß Ziffer 

3.3.1 (b), insbesondere diejenige Software, die die im SEM-Bereich angesie-

delte IT-Abteilung zukünftig den anderen Gesellschaften zentral im Rahmen 

von Konzernserviceverträgen zur Verfügung stellen wird.  

(c) Alle Rechte und Pflichten aus den den übertragenen immateriellen Vermö-

gensgegenständen nach lit. (a) und (b) zugrunde liegenden oder mit ihnen im 

Zusammenhang stehenden vertraglichen oder sonstigen Rechtsverhältnis-

sen, insbesondere Lizenz- und Nutzungsverträge. 

(d) Der Kunden- und Lieferantenstamm der WN SE, soweit die entsprechenden 

Kunden- und Lieferantenverträge gem. Ziffer 4.3.7 auf die SGM KG überge-

hen.  

Soweit die WN SE nur Mitberechtigte der nach dieser Ziffer 4.3.1 übertragenen 

immateriellen Vermögensgegenstände ist, überträgt sie die entsprechenden Mitbe-

rechtigungen. 



Wacker Neuson SE / Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Seite 34 von 65 

4.3.2 Sachanlagen 

Folgende Sachanlagen, einschließlich aller Rechte und Pflichten aus diesen Ge-

genständen zugrunde liegenden oder mit ihnen im Zusammenhang stehenden ver-

traglichen oder sonstigen Rechtsverhältnissen: 

(a) Sämtliche in Anlage 4.3.2(a) aufgeführten Grundstücke (nachfolgend „SGM-
Grundstücke“) mit allen wesentlichen Bestandteilen, dem Zubehör, dem In-

ventar, mit allen Rechten, die mit dem Eigentum verbunden sind (§ 96 BGB) 

sowie mit allen in den Abteilungen II und III des jeweiligen Grundbuchs ein-

getragenen Belastungen, einschließlich aller Pflichten als Eigentümer von 

Grundstücken oder Gebäuden und Baulasten, unabhängig von ihrer Eintra-

gung in einem Baulastenverzeichnis, sowie einschließlich sämtlicher etwa auf 

die SGM-Grundstücke bezogenen Mietverträge. 

Die Grundstücke der WN SE in München-Milbertshofen mit den zugehörigen 

Gebäuden und Außenanlagen gehören nach Ziffer 5.2.1 zum HQM-

Restvermögen. In der Zukunft wird die SGM KG von der WN SE verschiede-

ne Gebäudeteile bzw. Räume in der dort befindlichen neuen Konzernzentra-

le, insbesondere die dort von den Mitarbeitern des SGM-Bereichs genutzten 

Büros anmieten; eine entsprechende Vereinbarung wird nach dem Vollzugs-

zeitpunkt abgeschlossen werden. 

(b) Alle ausschließlich dem SGM-Bereich zugehörigen beweglichen Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens der WN SE, insbesondere alle techni-

schen Anlagen und Maschinen sowie andere Anlagen, Gegenstände der Be-

triebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, im Bau be-

findliche Anlagen, jeweils einschließlich aller Ansprüche aus geleisteten An-

zahlungen sowie aller anderen beweglichen Vermögensgegenstände des An-

lagevermögens, insbesondere diejenigen, die sich in den Grenzen der nach 

lit. (a) zu übertragenden SGM-Grundstücke oder den in lit. (a) oder in Anlage 

4.3.2(b) aufgeführten, zukünftig von der SGM KG angemieteten Grundstü-

cken, Gebäuden und Räumen befinden, jeweils soweit diese Gegenstände 

nicht ausdrücklich gemäß Ziffern 3.3, 2.3 oder 5 ausschließlich dem SEM-, 

dem PGM- oder dem HQM-Bereich zugeordnet sind. Bilanziell wird der sog. 

„AfA-Pool“ ebenfalls ausschließlich dem SGM-Ausgliederungsvermögen zu-

geordnet.  

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die bilanzierten übertragenen be-

weglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens aus der Pro-
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Forma-Bilanz der SGM KG gemäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der 

Buchhaltung der WN SE aus den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellen-

plänen. 

Mit übertragen werden auch die ausschließlich dem SGM-Bereich zuzuordnenden 

sonstigen Ausleihungen, einschließlich aller Rechte und Pflichten aus diesen 

zugrunde liegenden oder mit ihnen im Zusammenhang stehenden vertraglichen 

oder sonstigen Rechtsverhältnissen. Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die 

übertragenen sonstigen Ausleihungen aus der Pro-Forma-Bilanz der SGM KG ge-

mäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der Buchhaltung der WN SE aus den 

dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen.  

4.3.3 Vorräte 

Alle im Eigentum der WN SE stehenden und ausschließlich dem SGM-Bereich zu-

gehörigen Vorräte, insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige Erzeugnis-

se und Waren, jeweils einschließlich aller Ansprüche aus geleisteten Anzahlungen, 

und aller anderen beweglichen Gegenstände des Umlaufvermögens, insbesondere 

diejenigen Gegenstände, die sich in den Grenzen der nach Ziffer 4.3.2 lit. (a) zu 

übertragenden SGM-Grundstücke oder den in Ziffer 4.3.2 lit. (a) oder in Anlage 

4.3.2(b) aufgeführten, zukünftig von der SGM KG angemieteten Grundstücken, 

Gebäuden und Räumen befinden, jeweils soweit diese Gegenstände nicht aus-

drücklich gemäß Ziffern 3.3, 2.3 oder 5 ausschließlich dem SEM-, dem PGM- oder 

dem HQM-Bereich zugeordnet sind, und jeweils einschließlich aller Rechte und 

Pflichten aus diesen Gegenständen zugrunde liegenden oder mit ihnen im Zusam-

menhang stehenden vertraglichen oder sonstigen Rechtsverhältnissen. 

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die übertragenen Vorräte aus der Pro-

Forma-Bilanz der SGM KG gemäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der Buch-

haltung der WN SE nach den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen.  

4.3.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Alle zum SGM-Bereich gehörenden Forderungen der WN SE aus Lieferungen und 

Leistungen, alle sonstigen Rechte und Ansprüche gleich welcher Art, insbesondere 

und ohne abschließende Beschränkung hierauf, solche auf den Übergang des Ei-

gentums an Vermögensgegenständen der in dieser Ziffer 4.3 erfassten Art sowie 

solche für die ausschließliche oder nicht ausschließliche Nutzung oder Benutzung 

von materiellen oder immateriellen Vermögensgegenständen, die zum SGM-

Bereich gehören, solche, die aus den nach Ziffer 4.3.7 auf die SGM-KG überge-

henden Verträgen und Rechtsverhältnissen resultieren, Darlehensforderungen und 
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Schadenersatzforderungen sowie alle sonstigen Rechte und Ansprüche gleich wel-

cher Art, die mit den oben bezeichneten Forderungen in Zusammenhang stehen.  

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die übergehenden bilanzierten Forde-

rungen aus der Pro-Forma-Bilanz der SGM KG gemäß Anlage 2.3b.  

4.3.5 Guthaben bei Kreditinstituten, aktive Rechnungsabgrenzungsposten, sonsti-
ge Vermögensgegenstände  

(a) Die in Anlage 4.3.5(a) genannten Bankkonten, Depots usw. der WN SE, ein-

schließlich des in der Anlage 4.3.5(a) jeweils aufgeführten Guthabensaldos 

bzw. Depotbestandes zum Ausgliederungsstichtag, einschließlich der diesen 

Kontenverbindungen, Depots, usw. zugrundeliegenden Verträge mit Banken 

nebst den daraus resultierenden Rechten und Pflichten. 

(b) Alle anderen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens der WN SE, die 

ausschließlich dem SGM-Bereich zuzuordnen sind, vor allem Vorauszahlun-

gen von Kunden des SGM-Bereichs. 

(c) Die dem SGM-Bereich zugeordneten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 

der WN SE bzw. die diesen zugrundeliegenden Rechtsverhältnisse wie zum 

Ausgliederungsstichtag aus der Pro-Forma-Bilanz der SGM KG gemäß Anla-

ge 2.3b und den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen ersichtlich.  

(d) Sämtliche sonst ausschließlich zum SGM-Bereich gehörenden Vermögens-

gegenstände, die nicht bilanzierungspflichtig bzw. bilanzierungsfähig sind, 

insbesondere sämtliche sonstige schuldrechtliche oder dingliche Wege-, 

Zaun-, Besitz- oder Nutzungsrechte, Reallasten, Nießbrauchsrechte, Grund-

dienstbarkeiten und beschränkt persönliche Dienstbarkeiten bzw. sonstige 

dingliche oder schuldrechtliche Grundstücksrechte sowie ähnliche Rechte 

gegen Dritte oder sonstige Eigentümer von Grundstücken, insbesondere sol-

che, die die Errichtung, Nutzung oder Erschließung von Gegenständen bzw. 

Grundstücken des SGM-Ausgliederungsvermögens sichern. 

(e) Alle für die gemäß dieser Ziffer 4.3 übertragenen Außenstände, Rechte und 

Ansprüche bestehenden Neben- und Vorzugsrechte im Sinne des § 401 BGB 

sowie Hilfs- und Sicherungsrechte, einschließlich der Sicherheiten für die zu 

übertragenden Forderungen und Ansprüche, wie z.B. Grundpfandrechte, 

Bürgschaften etc. 
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4.3.6 Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und sonstige Passiva 

Das SGM-Ausgliederungsvermögen umfasst weiter insbesondere, ohne jedoch 

darauf beschränkt zu sein, alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen der WN SE, 

die ausschließlich dem SGM-Bereich zugeordnet sind, einschließlich ungewisser 

Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten und künftiger Verbindlichkeiten der 

WN SE, deren Rechtsgrund bereits gelegt ist. Hierzu gehören insbesondere 

(a) alle dem SGM-Bereich zuzuordnenden unbedingten oder bedingten Ver-

pflichtungen und Verbindlichkeiten der WN SE aus Lieferungen und Leistun-

gen mit Bestellbezug im ERP-System, aus erhaltenen Anzahlungen und aus 

Bestellungen, aus Produktgewährleistung und Produkthaftpflicht, aus einer 

Verletzung von umweltrechtlichen Vorschriften einschließlich der Vorschriften 

betreffend Altlasten im SGM-Bereich und aus Bürgschaften und Garantien, 

einschließlich sonstiger Verbindlichkeiten und einschließlich öffentlicher Las-

ten und öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen und auch insbesondere solche 

Verpflichtungen und Lasten, die zum heutigen Tage unbekannt sind und erst 

in der Zukunft entstehen sollten; hierzu gehören insbesondere die Mietbürg-

schaften für die vom SGM Bereich betriebenen angemieteten Büros der Ver-

triebsregionen bzw. Niederlassungen wie in Anlage 4.3.6(a)/1 aufgelistet so-

wie die in Anlage 4.3.6(a)/2 aufgeführten Rücknahmeverpflichtungen gegen-

über Kunden des SGM-Bereichs. 

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die übergehenden bilanzierten 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Ver-

bindlichkeiten aus der Pro-Forma-Bilanz der SGM KG gemäß Anlage 2.3b. 

(b) alle unbedingten oder bedingten Verpflichtungen und Verbindlichkeiten aus 

allen Arbeitsverhältnissen und Verbindlichkeiten, aus Ansprüchen auf Vergü-

tung für Arbeitnehmererfindungen sowie aus etwaigen Verpflichtungen aus 

Pensionen aller dem SGM-Bereich gemäß nachstehender Ziffer 4.3.7 lit. (a) 

zuzuordnenden und sonstigen auf die SGM KG übergehenden Arbeitneh-

mern; 

(c) alle ausschließlich dem SGM-Bereich zuzuordnenden Verbindlichkeiten ge-

genüber verbundenen Unternehmen. Dies sind vor allem Verbindlichkeiten 

gegenüber der Kramer-Werke GmbH und der Wacker Neuson Linz GmbH 

aus dem Kauf von kompakten Baumaschinen und Ersatzteilen sowie gegen-

über der Weidemann GmbH aus dem Kauf von kompakten Baumaschinen, 

jeweils für den Vertrieb in Deutschland. 
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(d) die den ausschließlich dem SGM-Bereich zuzuordnenden Rückstellungen 

zugrundeliegenden ungewissen Verbindlichkeiten, einschließlich Pensions-

verbindlichkeiten, Sonderzulagen an Mitarbeiter, sowie Prozess- und Haf-

tungsrisiken gleich welcher Art; sowie 

(e) die ausschließlich dem SGM-Bereich zugeordneten passiven Rechnungsab-

grenzungsposten der WN SE bzw. die diesen zugrundeliegenden Rechtsver-

hältnisse wie zum Ausgliederungsstichtag aus der Pro-Forma-Bilanz der 

SGM KG gemäß Anlage 2.3b und den dieser Bilanz beigefügten Kostenstel-

lenplänen ersichtlich.  

Soweit von der WN SE für die vorstehend bezeichneten Verbindlichkeiten und Ver-

pflichtungen Sicherheiten gestellt wurden, geht der Anspruch auf Rückgewähr die-

ser Sicherheiten auf die SGM KG über. 

4.3.7 Verträge und sonstige Rechtsverhältnisse 

Zum SGM-Ausgliederungsvermögen gehören insbesondere alle ausschließlich 

dem SGM-Bereich zuzuordnenden Vertragsverhältnisse der WN SE und sonstige 

Rechtsverhältnisse, gleich ob privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur, ein-

schließlich aller Vertragsergänzungen sowie Nebenabreden mit den sich hieraus 

ergebenden Rechten und Pflichten. Mit übertragen werden deswegen insbesonde-

re 

(a) sämtliche bei der WN SE bestehenden Arbeitsverhältnisse mit Arbeitneh-

mern, die dem SGM-Bereich zugeordnet und in Anlage 4.3 näher bezeichnet 

sind, einschließlich eventuell bestehender Verpflichtungen (insbesondere 

Anwartschaften) der betrieblichen Altersvorsorge und sonstigen Zusagen mit 

Versorgungscharakter; diese gehen nach §§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB, 324 

UmwG auf die SGM KG über. Umfasst sind auch alle Verträge der WN SE, 

die mit Dritten zu Gunsten der in Anlage 4.3 näher bezeichneten Arbeitneh-

mer abgeschlossen worden sind oder die in sonstiger Weise diese Arbeit-

nehmer und Mitarbeiter betreffen, insbesondere die bestehenden Direktversi-

cherungen für diese Arbeitnehmer bei der Deutscher Ring Lebensversiche-

rungs-AG, Nr. LF 0540 04. 

Die SGM KG tritt zum Vollzugszeitpunkt in alle Rechte und Pflichten aus den 

von der WN SE zur Sicherung der bestehenden Altersteilzeitguthaben ge-

mäß § 8a AltTZG geschlossenen Vereinbarungen ein; insbesondere über-

nimmt die SGM KG die Stellung als Pfandgeberin hinsichtlich der Siche-

rungsmittel bei der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt a.M., auf den 
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in Anlage 2.3.7(a) genannten Depots bzw. Konten mit den in der Anlage ge-

nannten Salden zum Ausgliederungsstichtag. Die Sicherung der Altersteil-

zeitguthaben besteht somit fort. Diese Sicherungsmittel bilden eine Bewer-

tungseinheit mit den entsprechenden sonstigen Rückstellungen und werden 

aus diesem Grund in der Bilanz nicht als Wertpapiere des Anlagevermögens 

ausgewiesen. 

Die SGM KG tritt weiter zum Vollzugszeitpunkt in alle Rechte und Pflichten 

aus den von der WN SE zur Sicherung der bestehenden Zeitwertkonto-

Guthaben gemäß §§ 7e SGB IV ff. geschlossenen Vereinbarungen ein; ins-

besondere übernimmt die SGM KG die Treugeberstellung hinsichtlich der Si-

cherungsmittel (Fondsanteile) bei der DAB bank AG, München, auf den in 

Anlage 2.3.7(a) genannten Depots bzw. Konten mit den angegebenen Sal-

den sowie hinsichtlich der Kapitalanlage in Form einer Direktinvestition in den 

Deckungsstock des Versicherers bei der Allianz Lebensversicherungs-AG, 

Stuttgart, unter der Gruppenvertrags Nr. 5/766718 (bis 28.2.2011) bzw. 

5/868522/4 (ab 1.2.2011), jeweils mit den in der Anlage genannten Salden 

zum Ausgliederungsstichtag. Die Sicherung der Zeitwertkonto-Guthaben be-

steht somit fort. 

(b) Alle Verträge der WN SE, soweit diese ausschließlich dem SGM-Bereich zu-

zuordnen sind. Dies sind insbesondere auch die unter nachstehender Ziffer 

6.3 beschriebenen, mehrere Gesellschaften betreffenden Verträge, sofern 

die partielle Zuordnung zum SGM-Bereich im Wege der Realteilung gemäß 

nachstehender Ziffer 6.3 möglich ist.  

Dies umfasst z.B.  

- Miet-, Pacht-, Leasing- und sonstige Nutzungs- oder Überlassungsver-

träge, insbesondere über die nach dieser Ziffer 4.3 übertragenen 

Grundstücke, Bauten, Anlagen und sonstigen Anlagegegenstände 

sowie über sonstige Büro- und Geschäftsausstattung, und hiermit im 

Zusammenhang stehende Instandhaltungs- und Wartungsverträge. 

- Verträge über den Erwerb oder die Veräußerung von nach dieser Zif-

fer 4.3 übertragenen Gegenständen,  

- bestimmte ausschließlich dem SGM-Bereich zugewiesene Versiche-

rungsverträge 
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- Kauf-, Beratungs-, Dienst- und Geschäftsbesorgungsverträge, Werk-, 

Ver- und Entsorgungs-, Kontoführungs- und Finanzierungsverträge,  

- allgemeine Leistungs- und Lieferverträge mit Lieferanten und Kunden, 

einschließlich Vermietungs- und Serviceverträge, insbesondere mit 

den in Anlage 4.3.7(b)/1 genannten Kunden, sowie 

- Werkshändlerverträge, Vertreterverträge. 

 Der Begriff „Vertrag“ im vorstehend verwendeten Sinn umfasst dabei alle 

schriftlichen und mündlichen Verträge, Vereinbarungen, Aufträge, Abspra-

chen und Zusagen sowie alle von oder gegenüber der WN SE abgegebenen 

Angebote. 

Die wesentlichen Mietverträge des SGM-Bereichs, insbesondere für die deut-

schen nicht im Eigentum der WN SE befindlichen Büros der Vertriebsregio-

nen bzw. Vertriebsniederlassungen, sind in Anlage 4.3.2(b) aufgeführt. Die 

relevanten, ebenfalls dem SGM-Bereich zugeordneten Mietbürgschaften sind 

in Anlage 4.3.6(a)/1 aufgeführt. 

Die wesentlichen Lieferantenverträge des SGM-Bereichs sind in Anlage 

4.3.7(b)/2 aufgeführt.  

Die ausschließlich dem SGM-Bereich zugeordneten Versicherungsverträge 

sind in Anlage -4.3.7(b)/3 genannt, im Übrigen gilt Ziffer 5.7.6.  

(c) Sämtliche mit verbundenen Unternehmen der WN SE geschlossenen Verträ-

ge, die ausschließlich dem SGM-Bereich betreffen, insbesondere Kauf- und 

Lieferverträge im Zusammenhang mit dem Bezug kompakter Baumaschinen 

und deren Ersatzteilen wie in Ziffer 4.3.6 (c) näher beschrieben.  

(d) Alle Rechte und Pflichten aus in- und ausländischen öffentlich-rechtlichen 

Konzessionen, Genehmigungen, Erlaubnissen und sonstigen Berechtigun-

gen gleich welcher Art (nachfolgend „öffentlich-rechtliche Berechtigungen“), 

die dem SGM-Bereich zuzuordnen sind, unter anderem Rechte und Pflichten 

an und aus sämtlichen  

-  Genehmigungen für die nach diesem Vertrag auf die SGM KG übertra-

genen genehmigungsbedürftigen Anlagen und sonstige Betriebsge-

nehmigungen,  
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-  Genehmigungen für die nach diesem Vertrag auf die SGM KG übertra-

genen SGM-Grundstücke, Gebäude und sonstigen Bauwerke, unter 

anderem Baugenehmigungen,  

 - etwaigen wasserrechtlichen Erlaubnissen und Bewilligungen, die den 

SGM Bereich betreffen, sowie 

- Gewerbeerlaubnisse für die dem SGM-Bereich zugeordneten Standorte 

bzw. Betriebe. 

(e) Alle Mitgliedschaften der WN SE in Verbänden und Vereinen, soweit sich 

diese ausschließlich auf den SGM-Bereich beziehen, jeweils unter Ein-

schluss sämtlicher hiermit verbundener Rechte und Pflichten 

(f) Alle sonstigen Rechts- und Vertragsverhältnisse nebst Rechten und Pflichten 

der WN SE, die ausschließlich dem SGM-Bereich zuzuordnen sind. 

(g) Alle Prozessrechtsverhältnisse der WN SE und sonstige verfahrensrechtli-

chen Rechtsverhältnisse sowie Schiedsverfahren, gleich ob die WN SE Par-

tei oder in sonstiger Weise (z.B. als Nebenintervenientin oder Beigeladene) 

beteiligt ist, soweit sie mit dem auf die SGM KG auszugliedernden Vermögen 

im Zusammenhang stehen oder sonst ausschließlich den Geschäftsbetrieb 

des SGM-Bereichs betreffen, und die bestehenden Mandatsverträge mit den 

begleitenden Rechtsanwälten. 

(h) Die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge der WN SE werden in dem Umfang 

auf die aufnehmende SGM KG übertragen, wie sie bei einer verursachungs-

gerechten Verteilung auf den übernommenen Teilbetrieb, also den SGM-

Bereich, zuzuordnen sind. Im Übrigen gilt für steuerliche Sachverhalte Ziffer 

5.7.12 unten. 

5. HQM-RESTVERMÖGEN  

Sämtliche nicht gemäß der vorstehenden Ziffern 2.3, 3.3 oder 4.3 einem Ausgliede-

rungsvermögen ausdrücklich zugeordneten Vermögensgegenstände, Wirtschafts-

güter, materiellen und immateriellen Rechte, Verbindlichkeiten und Rechtsbezie-

hungen, die auch nach den Regelungen in Ziffer 6.3 (Realteilung) und unter Zuhil-

fenahmen der Auslegungsregelungen in den Ziffern 9.2 und 19.3 nicht zugeordnet 

werden können, werden weder ausgegliedert noch auf eine der Tochtergesellschaf-

ten übertragen, sondern verbleiben gemäß Ziffer 6.4 bei der WN SE; Ziffer 6.5 

bleibt unberührt. Ausdrücklich von den Übertragungen ausgenommen sind insbe-
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sondere alle Aktiva und Passiva des HQM-Bereichs und diesbezügliche Vertrags-

beziehungen.  

Das nicht übergehende HQM-Restvermögen umfasst damit insbesondere:  

•  sämtliche materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände,  

•  sämtliche Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, ungewisse Verbindlichkeiten, 

Eventualverbindlichkeiten und künftige und bedingte Forderungen sowie  

• sämtliche Arbeitsverhältnisse und sonstige vertragliche und gesetzliche – auch 

öffentlich-rechtliche – Schuldverhältnisse und sonstige Rechtsverhältnisse aller 

Art 

der WN SE, die über den Sachzusammenhang mit dem näher in Buchstabe K der 

Vorbemerkung beschriebenen HQM-Bereich, den in Anlage 5 bezeichneten Arbeit-

nehmern oder durch explizite Auflistung in den den HQM-Bereich betreffenden An-

lagen zu diesem Ausgliederungsvertrag dem HQM-Bereich dienen oder zu dienen 

bestimmt sind oder sonst den HQM -Bereich betreffen oder ihm wirtschaftlich zuzu-

rechnen sind, unabhängig davon, ob diese Gegenstände bilanzierungsfähig sind 

oder nicht, oder ob sie tatsächlich bilanziert wurden oder nicht, insbesondere aber, 

ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, solche, die in der als Anlage 2.3b beigefüg-

ten Pro-Forma-Bilanz und per Zuordnung in der Buchhaltung der WN SE gemäß 

den dieser Anlage beigefügten Kostenstellenplänen dem HQM-Bereich zugeordnet 

sind, sofern in dieser Ziffer 5 nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.  

 

Als zum HQM-Restvermögen gehörend (und damit in jedem Fall bei der WN SE 

verbleibend) werden insbesondere die nachfolgend in Ziffern 5.1 bis 5.7 aufgeführ-

ten Aktiva, Passiva und Rechtsbeziehungen festgehalten; die Regelungen in vor-

stehender Unterabs. 1 sowie in Ziffern 6.3 bis 6.5 bleiben von dieser indikativen 

Auflistung unberührt: 

5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

5.1.1 Alle Marken der WN SE, insbesondere die in Anlage 5.1.1 genannten, einschließ-

lich aller sich darauf beziehenden Nutzungs- und Lizenzverträge, insbesondere 

einschließlich der Lizenzvereinbarung über die Verwendung der Marke Neuson mit 

der PIN Privatstiftung, Linz, Österreich. 

5.1.2 Die Rechte an allen Internet Domains der WN SE, insbesondere an den in Anlage 

5.1.2 genannten. 
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5.1.3 Die in Anlage 5.1.3 genannten Softwarelizenzen, die auch zukünftig als Konzernli-

zenzen zentral von der WN SE verwaltet und den aufnehmenden Tochtergesell-

schaften im Rahmen geeigneter, noch abzuschließender Service-Vereinbarungen 

zur Verfügung gestellt werden sollen. Zurückbehalten werden auch neue bzw. der-

zeit in der Entwicklung sich befindliche Ergänzungsmodule zum SAP-System und 

die damit verbundenen Rechte und Pflichten sowie Vertragsverhältnisse. 

5.2 Sachanlagen 

5.2.1 Die in Anlage 5.2.1 aufgeführten Grundstücke (nachfolgend „HQM-Grundstücke“, 

mit allen Rechten, die mit dem Eigentum verbunden sind (§ 96 BGB), mit allen we-

sentlichen Bestandteilen, dem Zubehör, dem Inventar sowie mit allen den Abteilun-

gen II und III des jeweiligen Grundbuchs eingetragenen Belastungen, einschließlich 

aller Pflichten als Eigentümer von Grundstücken oder Gebäuden und Baulasten, 

unabhängig von ihrer Eintragung in einem Baulastenverzeichnis, sowie einschließ-

lich sämtlicher etwa auf die HQM-Grundstücke bezogenen Mietverträge. 

 Entsprechend bleibt auch das Grundstück in Japan (28-4 2-chome, Minami Kama-

ta, Ota-ku Tokyo, Building Number 28-4-2), welches veräußert werden soll, mit al-

len Rechten und Pflichten und diesbezüglich bestehenden Verträgen aller Art bei 

der WN SE zurück. 

5.2.2 Die nicht dem Ausgliederungsvermögen gemäß vorstehenden Ziffern 2.3, 3.3. oder 

4.3 zugeordneten beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der 

WN SE, insbesondere alle Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

geringwertige Wirtschaftsgüter, im Bau befindliche Anlagen, jeweils einschließlich 

aller Ansprüche aus geleisteten Anzahlungen und alle anderen beweglichen Ver-

mögensgegenstände des Anlagevermögens, insbesondere diejenigen, die aus-

schließlich dem HQM-Bereich zugeordnet sind und diejenigen, die sich in den 

Grenzen der zurückbehaltenen HQM-Grundstücke (mit Ausnahme der dort von den 

Mitarbeitern des PGM-, SEM- oder SGM-Bereichs genutzten Räume, die zukünftig 

von den aufnehmenden Tochtergesellschaften angemietet werden).  

Zum Ausgliederungsstichtag ergeben sich die bilanzierten zurückbehaltenen be-

weglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens aus der Pro-Forma-

Bilanz der WN SE gemäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der Buchhaltung 

der WN SE aus den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen. 
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5.3 Finanzanlagen, HQM-Beteiligungen 

5.3.1 Sämtliche Finanzanlagen der WN SE, insbesondere sämtliche Anteile an verbun-

denen Unternehmen, Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Wertpapiere des 

Anlagevermögens (zum Ausgliederungsstichtag gibt es diese lediglich als Siche-

rungsmittel für Altersteilzeitguthaben, vgl. Ziffer 5.7.2), sowie Beteiligungen, insbe-

sondere die in Anlage E genannten HQM-Beteiligungen einschließlich aller Kom-

manditanteile an der PGM KG, der SGM KG und der SEM KG, auch soweit diese 

Kommanditanteile im Rahmen dieser Ausgliederung als erhöhte Festkapitalanteile 

übernommen wurden, jeweils nebst allen dazu gehörenden Kapitalkonten. Klarstel-

lend wird festgehalten, dass die WN SE nach dem Ausgliederungsstichtag außer-

dem auch alle Geschäftsanteile an der KPG, der KSE und der KSG erworben hatte, 

die zwischenzeitlich gegen entsprechende Gutschrift auf dem jeweiligen Kapital-

rücklagenkonto ohne Gegenleistung in bar an die PGM KG, die SEM KG bzw. die 

SGM KG veräußert und übertragen wurden (Einlage). Diese Anteile und alle Rech-

te und Pflichten daran verbleiben bei den jeweiligen Tochtergesellschaften. 

5.3.2 Von der WN SE zurückbehalten werden in diesem Zusammenhang auch alle Rech-

te und Pflichten sowie Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den verbun-

denen Unternehmen, die nicht ausdrücklich einem Ausgliederungsvermögen zuge-

ordnet sind, vor allem soweit diese Rechte und Pflichten nicht mit dem Kauf oder 

Verkauf von Produkten oder Ersatzteilen, sondern mit der Gesellschafterstellung in 

Zusammenhang stehen, einschließlich gewährte Gesellschafterdarlehen und auf-

genommene Darlehen sowie einschließlich sämtlicher Verpflichtungen aus von der 

WN SE für Verbindlichkeiten der HQM-Beteiligungen gewährten Bürgschaften, Ga-

rantien, Patronaten und sonstigen Haftungsübernahmen.  

Ebenfalls zurückbehalten werden entsprechende Ansprüche der WN SE gegen ver-

bundene Unternehmen aus Konzerndienstleistungen. Ab dem Vollzugszeitpunkt 

werden einzelne Dienstleistungen gesondert von den aufnehmenden Tochterge-

sellschaften erbracht und in Rechnung gestellt, so z.B. von der SEM KG Logistik-, 

IT- und Messe- sowie Marketingdienstleistungen sowie Dienstleistungen der Abtei-

lung Sales Support Center Europa, und von der PGM KG Dienstleistungen im Zu-

sammenhang mit dem Trainigscenter in Reichertshofen sowie durch die im PGM-

Bereich angesiedelten Abteilungen Personal und Strategischer Einkauf. Die zu-

rückbleibenden bilanzierten Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind in-

dikativ in der Pro-Forma-Bilanz der WN SE gemäß Anlage 2.3b und deren Zuord-

nung in der Buchhaltung der WN SE in den dieser Bilanz beigefügten Kostenstel-

lenplänen dargestellt.  
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5.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Soweit nicht in den Ziffern 2.3, 3.3 oder 4.3 dem Ausgliederungsvermögen zuge-

ordnet, insbesondere soweit ausschließlich den HQM-Bereich betreffend, alle For-

derungen der WN SE aus Lieferungen und Leistungen, alle sonstigen Rechte und 

Ansprüche gleich welcher Art, insbesondere und ohne abschließende Beschrän-

kung hierauf, solche auf den Übergang des Eigentums an Vermögensgegenstän-

den der in dieser Ziffer 5 erfassten Art sowie solche für die ausschließliche oder 

nicht ausschließliche Nutzung oder Benutzung von materiellen oder immateriellen 

Vermögensgegenständen, die zum HQM-Bereich gehören, solche, die aus den 

nach dieser Ziffer 5 zurückbehaltenen Verträgen und Rechtsverhältnissen resultie-

ren, Darlehensforderungen und Schadenersatzforderungen sowie alle sonstigen 

Rechte und Ansprüche gleich welcher Art, die mit den oben bezeichneten Forde-

rungen in Zusammenhang stehen. Die zurückbleibenden bilanzierten Forderungen 

sind indikativ in der Pro-Forma-Bilanz der WN SE gemäß Anlage 2.3b und deren 

Zuordnung in der Buchhaltung der WN SE in den dieser Bilanz beigefügten Kos-

tenstellenplänen dargestellt.  

5.5 Wertpapiere, Beteiligungen Guthaben bei Kreditinstituten, aktive Rechnungs-
abgrenzungsposten, sonstige Vermögensgegenstände, Ansprüche  

5.5.1 Sämtliche flüssigen Mittel der WN SE insbesondere sämtliche Bankguthaben bei 

allen Banken, Kreditinstituten und sonstigen Einrichtungen mit ihrem jeweiligen 

zum Ausgliederungsstichtag ausgewiesenen Bestand sowie die Scheck-, Wechsel- 

und Kassenbestände der WN SE, vorstehendes jeweils einschließlich aller hierfür 

bestellten Sicherungsrechte, auch soweit diese nicht akzessorisch sind, in jedem 

Fall jedoch mit Ausnahme der Banksalden, die gem. Ziffern 2.3.5 (a), 2.3.7(a), 

3.3.5 (a) oder 4.3.5(a) dem PGM-Ausgliederungsvermögen, dem SEM-

Ausgliederungsvermögen oder dem SGM-Ausgliederungsvermögen zugewiesen 

und in den Anlagen 2.3.5(a), 2.3.7(a) 3.3.5(a) oder 4.3.5(a) dargestellt sind, ein-

schließlich der den Kontenverbindungen, Depots, usw. zugrundeliegenden Verträ-

ge mit Banken nebst den daraus resultierenden Rechten und Pflichten. Die zurück-

behaltenen Konten, Depots usw. der WN SE mit ihrem Bestand zum Ausgliede-

rungsstichtag sind indikativ in Anlage 5.5.1 dargestellt. 

5.5.2 Alle sonstigen nicht dem Ausgliederungsvermögen zugewiesenen, insbesondere 

ausschließlich zum HQM-Bereich gehörenden Vermögensgegenstände, die nicht 

bilanzierungspflichtig bzw. bilanzierungsfähig sind, insbesondere sämtliche sonsti-

ge schuldrechtliche oder dingliche Wege-, Zaun-, Besitz- oder Nutzungsrechte, Re-
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allasten, Nießbrauchsrechte, Grunddienstbarkeiten, beschränkt persönliche 

Dienstbarkeiten bzw. sonstige dingliche oder schuldrechtliche Grundstücksrechte 

sowie ähnliche Rechte gegen Dritte oder sonstige Eigentümer von Grundstücken, 

insbesondere solche, die die Errichtung, Nutzung oder Erschließung von Gegens-

tänden bzw. Grundstücken des HQM-Restvermögens sichern. 

5.5.3 Alle für die zurückbehaltenen Außenstände, Rechte und Ansprüche bestehenden 

Neben- und Vorzugsrechte im Sinne des § 401 BGB sowie Hilfs- und Sicherungs-

rechte, einschließlich der Sicherheiten für die zu übertragenden Forderungen und 

Ansprüche.  

5.5.4 Die dem HQM-Bereich zugeordneten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der 

WN SE bzw. die diesen zugrundeliegenden Rechtsverhältnisse wie zum Ausgliede-

rungsstichtag indikativ in der Pro-Forma-Bilanz der WN SE gemäß Anlage 2.3b und 

den dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen dargestellt.  

5.6 Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und sonstige Passiva 

5.6.1 Das handelsrechtliches Eigenkapital der Gesellschaft gemäß § 266 Abs. 3 A HGB, 

sämtliche im Vollzugszeitpunkt von der WN SE etwa gehaltenen eigenen Aktien 

nebst etwaigen Gewinnrücklagen für eigene Anteile. 

5.6.2 Alle unbedingten oder bedingten Verpflichtungen und Verbindlichkeiten aus allen 

Arbeitsverhältnissen und Verbindlichkeiten aus Ansprüchen auf Vergütung für Ar-

beitnehmererfindungen sowie Verpflichtungen aus Pensionen aller dem HQM-

Bereich gemäß nachstehender Ziffer 5.7.1 zuzuordnenden und sonstigen bei der 

WN SE verbleibenden Arbeitnehmern. 

5.6.3 Die nicht dem Ausgliederungsvermögen gemäß vorstehenden Ziffern 2.3, 3.3. oder 

4.3 zugeordneten Verbindlichkeiten der WN SE aus Lieferungen und Leistungen 

und sonstige Verbindlichkeiten, insbesondere solche ohne Bestellbezug im ERP-

System sowie alle, die ausschließlich dem HQM-Bereich zugeordnet sind. Die zu-

rückbleibenden bilanzierten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen so-

wie sonstige Verbindlichkeiten sind indikativ in der Pro-Forma-Bilanz der WN SE 

gemäß Anlage 2.3b und deren Zuordnung in der Buchhaltung der WN SE in den 

dieser Bilanz beigefügten Kostenstellenplänen dargestellt.  

5.6.4 Alle bei der WN SE bestehenden Verpflichtungen aus laufenden Leistungen der 

betrieblichen Altersversorgung für vor dem Ausgliederungsstichtag bzw. dem Voll-

zugszeitpunkt ausgeschiedene Mitarbeiter sowie aus unverfallbaren Anwartschaf-

ten für solche Mitarbeiter, insbesondere betreffend die in Anlage 5.6.4 aufgeführten 
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Mitarbeiter, welche Ansprüche aus der Versorgungsordnung vom 7. September 

1978 in der gültigen Fassung vom 15. Januar 1985 haben. 

5.6.5 Alle Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Aufstellung, Prüfung und 

Offenlegung des Jahres- und Konzernabschlusses der WN SE zum 31. Dezember 

2010 und dem Druck und der Veröffentlichung entsprechender Finanzberichte ste-

hen, sowie alle Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit der Einberufung und 

Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung der WN SE für das Geschäfts-

jahr 2010 stehen. 

5.6.6 Soweit nicht dem Ausgliederungsvermögen zugeordnet, insbesondere soweit den 

HQM-Bereich betreffend, alle den Rückstellungen bei der WN SE zugrundeliegen-

den ungewissen Verbindlichkeiten, sowie entsprechende Prozess- und Haftungsri-

siken gleich welcher Art. Hierzu gehört insbesondere auch die Bankbürgschaft der 

HypoVereinsbank AG Nr. 91.101.874 gegenüber der Landeshauptstadt München 

zur Sicherung der Herstellung bestimmter Flächen und Baulichkeiten gemäß des 

städtebaulichen Vertrags vom 30.4.2002 bezüglich der in Anlage 5.2.1 als „Gelän-

de West“ bezeichneten Grundstücke der WN SE in München-Milbertshofen. 

5.7 Verträge und sonstige Rechtsverhältnisse, Ansprüche 

5.7.1 Sämtliche bei der WN SE bestehenden Arbeitsverhältnisse mit Arbeitnehmern, die 

dem HQM-Bereich zugeordnet und in Anlage 5 näher bezeichnet sind, einschließ-

lich eventuell bestehender Verpflichtungen (insbesondere Anwartschaften) der be-

trieblichen Altersvorsorge, Rückdeckungsversicherungen im betrieblichen Versor-

gungsinteresse und sonstigen Zusagen mit Versorgungscharakter, insbesondere 

die bestehenden Direktversicherungen für diese Arbeitnehmer bei der Deutscher 

Ring Lebensversicherungs-AG, Nr. LF 0540 05. 

Die WN SE behält hinsichtlich der Mitarbeiter des HQM-Bereichs alle Rechte und 

Pflichten aus den von der WN SE zur Sicherung der bestehenden Zeitwertkonto-

Guthaben gemäß §§ 7e SGB IV ff. geschlossenen Vereinbarungen zurück; insbe-

sondere behält die WN SE die Treugeberstellung hinsichtlich der Sicherungsmittel 

(Fondsanteile) bei der DAB bank AG, München, auf den in Anlage 2.3.7 (a) ge-

nannten Depots bzw. Konten mit den angegebenen Salden sowie hinsichtlich der 

Kapitalanlage in Form einer Direktinvestition in den Deckungsstock des Versiche-

rers bei der Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, unter der Gruppenvertrags 

Nr. 5/766718 (bis 28.2.2011) bzw. 5/868522/1 (ab 1.2.2011) , jeweils mit den in der 

Anlage genannten Salden zum Ausgliederungsstichtag. Die Sicherung der Zeit-

wertkonto-Guthaben besteht somit fort 
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5.7.2 Alle laufenden oder bereits vor dem Ausgliederungsstichtag beendeten Vorstands-

dienstverträge mit der WN SE und ihren Rechtsvorgängerinnen, einschließlich 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang hiermit sowie einschließlich sämtlicher 

eventuell bestehender Verpflichtungen (insbesondere Anwartschaften) der betrieb-

lichen Altersvorsorge, Rückdeckungsversicherungen im betrieblichen Versorgungs-

interesse und sonstigen Zusagen mit Versorgungscharakter, einschließlich aller 

Verträge mit externen Personaldienstleistern im Zusammenhang mit der Suche 

nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden.  

5.7.3 Die in Anlage 5.7.3 genannten, mit der Börsennotierung der WN SE zusammen-

hängenden bzw. hierauf bezogenen Rechtsbeziehungen und Verträge sowie die 

hieraus resultierenden Forderungen, Rechte, Verbindlichkeiten und sonstigen Ver-

pflichtungen. 

5.7.4 Alle in Anlage 5.7.4 näher bezeichneten Versicherungsverträge der WN SE, ein-

schließlich Kredit-, Betriebs- und Produkthaftpflicht-, Feuer-, Brand- und Betriebs-

unterbrechung sowie D&O-Versicherungen. Die Tochtergesellschaften werden, 

soweit betroffen, mit Wirksamwerden der Ausgliederung im Rahmen dieser Kon-

zernpolicen über die WN SE mitversichert; die Parteien werden hierzu geeignete 

Vereinbarungen auch betreffend die Weiterbelastung von Versicherungsbeiträgen 

treffen, soweit nicht vom jeweilige Versicherer Einzelrechnungen je Gesellschaft 

gestellt werden.  

5.7.5 Soweit nicht dem Ausgliederungsvermögen zugeordnet, alle Kredit- und Banken-

verträge der WN SE, insbesondere die in Anlage 5.7.5 näher bezeichneten.  

5.7.6 Sämtliche Rechte und Forderungen, Verbindlichkeiten und sonstige Verpflichtun-

gen der WN SE aus den in Anlage 5.7.6 näher bezeichneten Unternehmenskauf-, 

Kooperations-, Zusammenschluss- und ähnlichen Verträgen sowie im Zusammen-

hang mit etwaigen laufenden Verhandlungen zu Verträgen vergleichbarer Art. 

5.7.7 Die freiwilligen Verlustübernahmeerklärungen der WN SE nach § 264 Abs. 4 Nr. 2 

HGB betreffend die Konzernunternehmen Kramer-Werke GmbH und Weidemann 

GmbH für das Geschäftsjahr 2011. 

5.7.8 Alle sonstigen Rechtsverhältnisse privat- und öffentlich-rechtlicher Art betreffend 

ausschließlich die HQM-Grundstücke, einschließlich die diese Grundstücke betref-

fenden Ver- und Entsorgungsverträge, insbesondere aber auch den bestehenden 

Generalplanervertrag vom 25.11.2005/5.12.2005 betreffend den Bau der neuen 

Konzernzentrale mit den damit zusammenhängenden Werk- und Bauverträgen, 

sowie alle Verträge zur Entwicklung und möglichen Veräußerung der in Anla-
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ge 5.2.1 gemeinsam als „Gelände West“ bezeichneten Grundstücke in München-

Milbertshofen, einschließlich des städtebaulichen Vertrags betreffend das Gelände 

West mit der Stadt München vom 30.03.2002 und des späteren Bindungsvertrags 

vom 7.12.2004. 

5.7.9 Soweit diese nicht ausdrücklich dem Ausgliederungsvermögen zugeordnet sind, 

alle Rechte und Pflichten aus in- und ausländischen öffentlich-rechtlichen Konzes-

sionen, Genehmigungen, Erlaubnissen und sonstigen Berechtigungen gleich wel-

cher Art, der WN SE, insbesondere soweit dem HQM-Bereich zugeordnet und/oder 

soweit auf die HQM-Grundstücke bezogen. 

5.7.10 Die keinem Ausgliederungsvermögen ausschließlich zuzuordnenden Rechts- und 

Vertragsverhältnisse nebst Rechten und Pflichten der WN SE , soweit sie einer 

Realteilung gemäß nachstehender Ziffer 6.3 rechtlich nicht zugänglich sind; insbe-

sondere solche Verträge und Rechtsverhältnisse, die ausschließlich den HQM-

Bereich betreffen, z.B. Berater-, Finanzierungs-, Steuerberater-, Rechtsberatungs-, 

Wirtschaftsprüfungs- und Bankenverträge und sonstige Lieferverträge. 

Der Begriff „Vertrag“ im vorstehend verwendeten Sinn umfasst dabei alle schriftli-

chen und mündlichen Verträge, Vereinbarungen, Aufträge, Absprachen und Zusa-

gen sowie alle von oder gegenüber der WN SE abgegebenen Angebote. 

5.7.11 Alle Prozessrechtsverhältnisse der WN SE und sonstige verfahrensrechtlichen 

Rechtsverhältnisse sowie Schiedsverfahren, gleich ob die WN SE Partei oder in 

sonstiger Weise (z.B. als Nebenintervenientin oder Beigeladene) beteiligt ist, soweit 

sie nicht ausdrücklich dem Ausgliederungsvermögen zugeordnet sind, vor allem 

soweit ausschließlich mit dem bei der WN SE verbleibenden Vermögen im Zu-

sammenhang stehend oder sonst ausschließlich den Geschäftsbetrieb des HQM-

Bereichs betreffend, und die bestehenden Mandatsverträge mit den begleitenden 

Rechtsanwälten. 

5.7.12 Alle Steuer-, Steuerumlagerückzahlungs- und Steuererstattungsforderungen der 

WN SE sowie alle Steuerverbindlichkeiten und steuerlichen Prozessrechtsverhält-

nisse der WN SE verbleiben ausdrücklich bei der WN SE, und zwar – vorbehaltlich 

eines gesetzlichen Übergangs – auch dann, wenn sie im Zusammenhang mit ei-

nem der ausgegliederten Bereiche stehen. Gewerbesteuerliche Verlustvorträge 

werden in dem Umfang auf die aufnehmenden Tochtergesellschaften übertragen, 

wie sie bei einer verursachungsgerechten Verteilung auf die übernommenen Teil-

betriebe bzw. Bereiche zuzuordnen sind. 
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6. SONSTIGE VEREINBARUNGEN BZGL. DER VERMÖGENSAUFTEILUNG, AUF-
FANGKLAUSEL 

6.1 Diesem Ausgliederungsvertrag sind zu Beweiszwecken in Anlage 2.3b, aus der 

Schlussbilanz der WN SE abgeleitete Pro-Forma-Bilanzen für WN SE, PGM KG, 

SEM KG und SGM KG beigefügt, in denen indikativ die in der Schlussbilanz abge-

bildeten Aktiva und Passiva der WN SE in ihrem Bestand zum 1. Januar 2011 ent-

sprechend den unter vorstehenden Ziffern 2.3, 3.3, 4.3 und 5 abgegrenzten Ver-

mögensmassen aufgeteilt sind, und zwar einschließlich einer Aufstellung, in der alle 

bestehenden Kostenstellen der WN SE eindeutig den unter vorstehenden Ziffern 

2.3, 3.3, 4.3 und 5 abgegrenzten Vermögensmassen zugeordnet werden. 

Die in diesen Pro-Forma-Bilanzen nebst den Kostenstellenplänen und Anlagenbe-

standslisten verwendeten Bezeichnungen, insbesondere die Kostenstellen, Profit 

Center und Anlagenklassen, sind dem Buchhaltungssystem SAP und den dazuge-

hörigen Schnittstellensystemen der WN SE zum Stichtag 1. Januar 2011 entnom-

men, so dass ohne weiteres im Einzelnen nachvollzogen werden kann, welche Ge-

genstände des Aktiv- und Passivvermögens jeweils die auszugliedernden Teilbe-

triebe PGM-Bereich, SEM-Bereich und SGM-Bereich bilden.  

Die Regelungen in Ziffer 7.2, wonach der Ausgliederung die Schlussbilanz der WN 

SE zum 31. Dezember 2010 zugrunde gelegt wird, und in Ziffer 6.2, wonach für den 

Umfang der Vermögensübertragung der Bestand des auszugliedernden Vermö-

gens zum Vollzugszeitpunkt maßgeblich ist, bleiben unberührt. 

6.2 Für den Umfang der Vermögensübertragung ist der Bestand des jeweiligen Aus-

gliederungsvermögens zum Vollzugszeitpunkt maßgeblich. Die in der Zeit bis zum 

Vollzugszeitpunkt erfolgten Zu- und Abgänge von Vermögensgegenständen wer-

den bei der Übertragung berücksichtigt.  

Demgemäß gehören zum jeweiligen Ausgliederungsvermögen auch diejenigen 

dem jeweiligen Geschäftsbereich zuzuordnenden Vermögensgegenstände, ein-

schließlich Surrogaten, die bis zum Vollzugszeitpunkt dem jeweiligen Ausgliede-

rungsvermögen zugegangen oder in ihm entstanden sind. Entsprechend werden 

auch diejenigen dem jeweiligen Ausgliederungsvermögen nach diesem Vertrag zu-

zuordnenden Vermögensgegenstände nicht auf die jeweilige Tochtergesellschaft 

übertragen, die vor dem Vollzugszeitpunkt veräußert worden sind oder am Voll-

zugszeitpunkt nicht mehr oder nicht mehr bei der WN SE bestehen. An deren Stelle 

treten ihre etwaigen Surrogate.  
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Übertragen werden auch die bis zum Vollzugszeitpunkt von WN SE erworbenen 

sonstigen Sachen, Rechte, Verbindlichkeiten, ungewisse Verbindlichkeiten, Even-

tualverbindlichkeiten, Vertragsverhältnisse und sonstige Rechtsverhältnisse, Risi-

ken und Lasten, soweit diese dem jeweiligen Teilbetrieb beziehungsweise Ausglie-

derungsvermögen zuzuordnen sind. 

Soweit die WN SE Eigentum oder Miteigentum an den übertragenen Vermögens-

gegenständen hat oder diese künftig erwirbt, wird das Eigentum oder Miteigentum 

übertragen; soweit die WN SE nur Anwartschaftsrechte auf Eigentumserwerb an ihr 

unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Vermögensgegenständen hat, überträgt sie 

der jeweils aufnehmenden Tochtergesellschaft diese Anwartschaftsrechte. 

6.3 Sofern Verträge im Sinne der vorstehenden Ziffern 2.3, 3.3, 4.3 oder 5 weder aus-

schließlich einem der drei Teilbetriebe PGM-Bereich, SEM-Bereich oder SGM-

Bereich noch ausschließlich dem HQM-Bereich zuzuordnen sind, werden diese – 

soweit rechtlich möglich – in dem Umfang auf die jeweilige Tochtergesellschaft 

übertragen, in dem das betreffende Rechtsverhältnis dem jeweiligen Geschäftsbe-

reich zuzuordnen ist (Realteilung). Die Realteilung führt zu einer Vervielfältigung 

der Verträge mit der Konsequenz, dass für den jeweiligen Vertragspartner ab Wirk-

samwerden der Ausgliederung (zusätzliche) Verträge mit einer oder mehreren der 

Tochtergesellschaften bestehen. Sollte eine partielle Zuordnung des betreffenden 

Rechtsverhältnisses rechtlich nicht möglich sein, verbleibt das Rechtsverhältnis 

insgesamt bei der WN SE. Die WN SE und die jeweiligen Tochtergesellschaften 

werden sich in diesem Fall im Innenverhältnis so stellen, wie sie stehen würden, 

wenn die Realteilung erfolgt wäre. Zudem werden sich die WN SE und die jeweili-

gen Tochtergesellschaften bemühen, zukünftig separate Verträge abzuschließen, 

soweit wirtschaftliche Gesichtspunkte dem nicht entgegen stehen.  

6.4  In Zweifelsfällen, die auch durch Auslegung dieses Vertrages unter Zuhilfenahme 

der Regelungen gemäß Ziffern 9.1 bzw. 9.2 und 19.3 gilt, dass Vermögensgegens-

tände, Verbindlichkeiten, Verträge und Rechtspositionen, die nach den hierin nie-

dergelegten Regelungen nicht zugeordnet werden können, bei der WN SE verblei-

ben.  

6.5  Die WN SE und die jeweiligen Tochtergesellschaften werden sich im Hinblick auf 

Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Verträge, Prozessrechtsverhältnisse 

oder sonstige Rechtsverhältnisse, die gemäß vorstehender Ziffer 6.4 bei der WN 

SE verbleiben, jedoch bisher (auch) einen oder mehrere der ausgegliederten Ge-

schäftsbereiche betrafen, im Innenverhältnis so stellen, wie sie stehen würden, 
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wenn diese als Teil des Ausgliederungsvermögens mit Wirkung zum Ausgliede-

rungsstichtag in dem Umfang auf die jeweilige Tochtergesellschaft übertragen wor-

den wären, und zwar in dem Umfang wie der Vermögensgegenstand, die Verbind-

lichkeit, der Vertrag, das Prozessrechtsverhältnis oder das sonstige Rechtsverhält-

nis dem jeweiligen Geschäftsbereich zuzuordnen ist (wirtschaftliche Teilung).  

7.  AUSGLIEDERUNGSSTICHTAG, SCHLUSSBILANZ, STEUERLICHER ÜBER-
TRAGUNGSSTICHTAG, BUCHWERTFORTFÜHRUNG, STICHTAGSVER-
SCHIEBUNG 

7.1 Die Übertragung des Ausgliederungsvermögens erfolgt im Verhältnis zwischen der 

WN SE und den Tochtergesellschaften jeweils mit Rückwirkung zum 1. Januar 

2011, 0.00 Uhr (nachfolgend „Ausgliederungsstichtag“).  

Von Beginn des Ausgliederungsstichtags an gelten alle Handlungen und Geschäf-

te, soweit sie das jeweilige Ausgliederungsvermögen (Ziffern 2.3, 3.3 und 4.3) be-

treffen als für Rechnung der jeweiligen Tochtergesellschaft vorgenommen. Die WN 

SE und die jeweilige Tochtergesellschaft werden einander so stellen, als wäre der 

betreffende Geschäftsbereich der WN SE bzw. das jeweilige Ausgliederungsver-

mögen bereits am Ausgliederungsstichtag auf die jeweilige Tochtergesellschaft 

übergegangen. 

Vom Ausgliederungsstichtag an gelten auch die Nutzen, Risiken, Lasten und Ge-

fahren der jeweils übertragenen Vermögensgegenstände als auf die jeweils auf-

nehmende Tochtergesellschaft übergegangen.  

7.2  Der geprüfte Jahresabschluss der WN SE zum 31. Dezember 2010 hat den unein-

geschränkten Bestätigungsvermerk des von der Hauptversammlung der Gesell-

schaft gewählten Abschlussprüfers, der Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, München, erhalten. Die einen Teil dieses Jahresabschlusses bildende 

Bilanz der WN SE zum 31. Dezember 2010 wird der Ausgliederung als Schlussbi-

lanz zugrunde gelegt (nachfolgend „Schlussbilanz“). 

7.3 Steuerlicher Übertragungsstichtag ist jeweils der 31. Dezember 2010, 24:00 Uhr 

(gemäß § 20 Abs. 8 UmwStG). Die aufnehmenden Gesellschaften werden gemäß 

§ 24 Abs. 2 Satz 2 UmwStG steuerneutral die Buchwerte, welche die übertragenen 

Vermögensgegenstände und Schuldposten in der Handels- und Steuerbilanz der 

ausgliedernden Gesellschaft auf den 31. Dezember 2010, 24:00 Uhr, haben, in ih-

ren handelsrechtlichen und steuerlichen Aufnahmebilanzen fortführen. Auch an 

spätere Änderungen der steuerlichen Buchwerte, etwa aufgrund einer steuerlichen 
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Außenprüfung, sind die ausgliedernde Gesellschaft und die aufnehmenden Gesell-

schaften in ihren Steuerbilanzen gebunden. Die Ausgliederung erfolgt daher han-

dels- und steuerbilanziell ohne Aufdeckung stiller Reserven. 

7.4 Eine Kapitalherabsetzung findet bei der WN SE aufgrund der Ausgliederungen 

nicht statt, da die WN SE als Gegenleistung für die Vermögensübertragungen je-

weils zusätzliche Festkapitalanteile an den übernehmenden Tochtergesellschaften 

erhält (Aktivtausch) und sowohl vor, als auch nach der Ausgliederung alleine an de-

ren Festkapital beteiligt ist. 

7.5 Falls die Ausgliederung nicht bis zum Ablauf des 31. Januar 2012 in das Handels-

register der ausgliedernden Gesellschaft eingetragen sein sollte, gelten abwei-

chend von Ziffer 7.1 der 1. Januar 2012, 0:00 Uhr, als Ausgliederungsstichtag und 

abweichend von Ziffer 7.3 der 31. Dezember 2011, 24:00 Uhr, als steuerlicher 

Übertragungsstichtag; in diesem Fall wird der Ausgliederung die auf den 31. De-

zember 2011 aufzustellende Bilanz der WN SE als Schlussbilanz zugrunde gelegt. 

Bei einer weiteren Verzögerung der Eintragung über den 31. Januar des Folgejah-

res hinaus, verschieben sich der Ausgliederungsstichtag und der steuerliche Über-

tragungsstichtag sowie der Stichtag der zugrundeliegenden Schlussbilanz jeweils 

entsprechend der vorstehenden Regelung um ein weiteres Jahr. 

8.  WIRKSAMWERDEN DER AUSGLIEDERUNG, BESITZÜBERGANG  

8.1  Die Übertragung des jeweiligen Ausgliederungsvermögens der WN SE auf die je-

weilige Tochtergesellschaft erfolgt mit dinglicher Wirkung zum Zeitpunkt der Eintra-

gung der Ausgliederung in das Handelsregister der WN SE als übertragendem 

Rechtsträger (vorstehend wie nachfolgend der „Vollzugszeitpunkt“).  

8.2  Die WN SE und die Tochtergesellschaften sind sich darüber einig, dass etwaiger 

Besitz an den übertragenen Vermögensgegenständen im Vollzugszeitpunkt auf die 

jeweilige Tochtergesellschaft übergeht. Soweit eine Übergabe dieser Gegenstände 

nicht zum Vollzugszeitpunkt erfolgt, wird sie durch die Abrede ersetzt, dass die WN 

SE die Sachen für die jeweils aufnehmende Tochtergesellschaft ohne Kosten für 

die jeweils aufnehmende Tochtergesellschaft gemäß § 930 BGB in Verwahrung 

hält. Soweit sich ausgegliederte bewegliche Sachen im Besitz Dritter befinden, 

überträgt die WN SE mit dinglicher Wirkung zum Vollzugszeitpunkt ihre Herausga-

beansprüche auf die jeweils aufnehmende Tochtergesellschaft.  

8.3 Die aufnehmenden Tochtergesellschaften erhalten zum Vollzugszeitpunkt sämtli-

che dem jeweiligen Bereich zuzuordnenden Geschäftsunterlagen, einschließlich al-
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ler Urkunden, die zur Geltendmachung der auf sie übergehenden Rechte erforder-

lich sind.  

Die aufnehmenden Tochtergesellschaften werden die Bücher und sonstigen Ge-

schäftsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die WN SE 

verwahren und sicherstellen, dass die WN SE Einblick in diese Geschäftsunterla-

gen nehmen und sich Kopien fertigen kann, soweit sie hieran ein berechtigtes Inte-

resse hat (z.B. für Steuer-, Gewährleistungs- und Bilanzierungsfälle).  

8.4  Bei behördlichen und gerichtlichen Verfahren, insbesondere bei steuerlichen Au-

ßenprüfungen und steuerlichen und sonstigen Rechtsstreitigkeiten, die das auszu-

gliedernde Vermögen betreffen, werden sich die Parteien gegenseitig unterstützen. 

Sie werden sich insbesondere gegenseitig sämtliche Informationen und Unterlagen 

zur Verfügung stellen, die zur Erfüllung steuerlicher und sonstiger behördlicher An-

forderungen oder zur Erbringung von Nachweisen gegenüber Steuerbehörden oder 

sonstigen Behörden oder Gerichten notwendig oder zweckmäßig sind und wech-

selseitig auf eine angemessene Unterstützung durch ihre Mitarbeiter hinwirken.  

9.  EINZELÜBERTRAGUNG  

9.1  Soweit bestimmte Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, Rechte, Verträ-

ge und Mitgliedschaftsrechte, die nach diesem Vertrag auf eine Tochtergesellschaft 

übergehen sollen, gleich aus welchem Rechtsgrund, nicht schon mit Eintragung der 

Ausgliederung kraft Gesetzes (§ 131 Nr. 1 Satz 1 UmwG) auf die jeweils aufneh-

mende Tochtergesellschaft übergehen, wird die WN SE der jeweiligen aufnehmen-

den Tochtergesellschaft diese Gegenstände des Aktiv- und Passivermögens be-

ziehungsweise Rechtsverhältnisse nach den jeweils anwendbaren Vorschriften ge-

sondert übertragen; die jeweils aufnehmende Tochtergesellschaft wird die Übertra-

gungen annehmen. 

9.2 Die Regelung in Ziffer 9.1 gilt insbesondere für Vermögensgegenstände, die eine 

wesentliche Betriebsgrundlage für den jeweils ausgegliederten Bereich PGM, SEM 

oder SGM als einen steuerlichen Teilbetrieb darstellen und vom jeweils ausgeglie-

derten Bereich PGM, SEM oder SGM genutzt werden und zwar selbst dann, wenn 

(a) diese nicht in den Ziffern 2.3, 3.3 und 4.3 ausdrücklich aufgeführt sind, 

(b) sie erst nach dem formwirksamen Abschluss dieses Ausgliederungs- und 

Übernahmevertrages, aber vor dem Vollzugszeitpunkt in das rechtliche oder 

wirtschaftliche Eigentum der WN SE gelangt sind oder 
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(c) trotz umfassender entsprechender Aufklärungsbemühungen nicht rechtzeitig 

erkannt worden ist, dass es sich um wesentliche Betriebsgrundlagen gehan-

delt hat. 

9.3 Auf Verlangen der WN SE wird die jeweils aufnehmende Tochtergesellschaft bis 

zum Wirksamwerden der Übertragung alle erforderlichen oder zweckmäßigen 

Handlungen und Maßnahmen vornehmen und alle erforderlichen oder zweckmäßi-

gen Erklärungen abgeben, die sie auch vorzunehmen oder abzugeben hätte, wenn 

die Übertragung bereits zum Vollzugszeitpunkt erfolgt wäre, insbesondere alle 

Handlungen, Maßnahmen und Erklärungen, die zur Erfüllung von bis zur Übertra-

gung noch die WN SE treffenden vertraglichen oder sonstigen Pflichten erforderlich 

oder zweckmäßig sind. Falls dies erforderlich ist, werden die Parteien hierüber ge-

sonderte Geschäftsbesorgungsverträge abschließen 

9.4 Ziffern 9.1 und 9.3 gelten entsprechend im umgekehrten Fall, wenn nämlich be-

stimmte Gegenstände des Vermögens der WN SE, die nach diesem Vertrag nicht 

übergehen sollen, aus rechtlichen Gründen oder weil sie irrtümlich einem bestimm-

ten Ausgliederungsvermögen zugeordnet wurden, gleichwohl auf eine Tochterge-

sellschaft übergehen. Ebenfalls entsprechend gelten diese Regelungen für den 

Fall, dass ein Gegenstand auf eine Tochtergesellschaft übergegangen ist, obwohl 

er nach den Regelungen dieses Ausgliederungsvertrages auf eine andere Tochter-

gesellschaft hätte übergehen sollen.  

9.5 Im Innenverhältnis werden sich die WN SE und die jeweilige aufnehmende Toch-

tergesellschaft so stellen, als wären die hilfsweisen Übertragungen nach den vor-

stehenden Ziffern 9.1 bis 9.4 auch im Außenverhältnis mit Wirkung zum Ausgliede-

rungsstichtag erfolgt; die Regelungen in Ziffern 7.1 und 8.1 betreffend den Ausglie-

derungsstichtag und den Vollzugszeitpunkt bleiben unberührt. 

10.  MITWIRKUNGSPFLICHTEN  

10.1  Die WN SE und die Tochtergesellschaften werden alle Erklärungen abgeben, Ur-

kunden ausstellen und alle sonstigen Maßnahmen und Rechtshandlungen vorneh-

men, die im Zusammenhang mit der Übertragung des Ausgliederungsvermögens 

beziehungsweise der zugehörigen Rechte, Verträge und Mitgliedschaftsrechte 

nach diesem Ausgliederungsvertrag erforderlich oder zweckdienlich sind.  

Die Parteien verpflichten sich außerdem gegenseitig, alle in Bezug auf das Aus-

gliederungsvermögen gegenüber in- und ausländischen Behörden erforderlichen 
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Anzeigen und sonstigen Erklärungen rechtzeitig vorzunehmen und sich hierbei ge-

genseitig zu unterstützen. 

10.2  Sollten für die Übertragung eines bestimmten Gegenstands weitere Voraussetzun-

gen geschaffen oder Zustimmungen eines Dritten oder eine öffentlich-rechtliche 

Rechtshandlung eingeholt werden müssen, verpflichten sich die Parteien, alle hier-

zu erforderlichen Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen und sich 

insbesondere gemeinsam nach besten Kräften darum bemühen, etwaige erforderli-

che Zustimmungen usw. zur Übertragung eines bestimmten Gegenstands auf die in 

diesem Ausgliederungsvertrag jeweils dafür vorgesehene Tochtergesellschaft zu 

erlangen.  

10.3  Soweit eine vorzunehmende Übertragung im Außenverhältnis nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich oder unzweckmäßig ist, werden sich 

die Parteien im Innenverhältnis ebenfalls so stellen, als wäre die Übertragung auch 

im Außenverhältnis zum Ausgliederungsstichtag erfolgt; die Regelungen in Ziffern 

7.1 und 8.1 betreffend den Ausgliederungsstichtag und den Vollzugszeitpunkt blei-

ben unberührt. Die Parteien werden in diesen Fällen zumindest den betroffenen 

Vermögensgegenstand für die Dauer seines Betriebs dem vorgesehenen Empfän-

ger zur langfristigen Nutzung überlassen oder diesem auf sonstigem Weg das wirt-

schaftliche Eigentum verschaffen. 

11.  SERVICELEISTUNGEN UND SONSTIGE KOOPERATION  

11.1  Die WN SE auf der einen Seite und die Tochtergesellschaften auf der anderen Sei-

te verpflichten sich, nach Wirksamwerden der Ausgliederung gegenseitig bis auf 

weiteres diejenigen Serviceleistungen zu erbringen, wie sie zur Zeit zwischen den 

Geschäftsbereichen innerhalb der WN SE ausgetauscht werden und nach der Aus-

gliederung noch erforderlich sind bzw. infolge der Ausgliederung, insbesondere 

gemäß vorstehender Ziffer 6.5, zukünftig erforderlich werden. Die vorgenannte Re-

gelung soll zu einem späteren Zeitpunkt durch Abschluss von Vereinbarungen über 

die Erbringung von Serviceleistungen ersetzt werden, deren Inhalte die WN SE und 

die Tochtergesellschaften zum Teil noch festzulegen haben.  

11.2  Die WN SE verpflichtet sich dafür Sorge zu tragen, dass nach dem Vollzugszeit-

punkt die erforderlichen Serviceleistungen von anderen mit der WN SE verbunde-

nen Unternehmen auch weiterhin gegenüber den jeweiligen Tochtergesellschaften 

erbracht werden. Die vorgenannte Regelung soll zu einem späteren Zeitpunkt 

durch Abschluss einer Vereinbarung über die Erbringung von Serviceleistungen 

zwischen der jeweiligen Tochtergesellschaft und dem jeweiligen verbundenen Un-
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ternehmen ersetzt werden, über deren Inhalt zum Teil noch zu verhandeln sein 

wird.  

11.3  Sofern und soweit Verträge (mit Ausnahme von gemäß Ziffern 2.3.7 (a), 3.3.7 (a), 

4.3.7 (a) übergehenden bzw. nach Ziffer 5.7.1 zurückbehaltenen Arbeits- und An-

stellungsverträgen), die bisher mehrere Tochtergesellschaften betrafen, durch die-

sen Ausgliederungsvertrag ausschließlich der WN SE oder einer Tochtergesell-

schaft zugeordnet werden, verpflichten sich die WN SE und die Tochtergesellschaf-

ten, einvernehmlich zusammenzuwirken, damit der WN SE und den jeweiligen 

Tochtergesellschaften, denen der Vertrag nicht zugeordnet ist, durch die Zuord-

nung keine Vor- oder Nachteile entstehen.  

11.4  Die Regelungen der vorstehenden Ziffer 11.3 werden, soweit möglich, durch den 

Abschluss einer Vereinbarung über die Trennung bestehender Verträge oder eine 

Kooperation der WN SE und der Tochtergesellschaften bezüglich einzelner, aus-

schließlich der WN SE oder einer Tochtergesellschaft zugeordneter Verträge er-

setzt, deren Inhalte die WN SE und die Tochtergesellschaften noch festzulegen 

haben.  

12. BESONDERE RECHTE UND VORTEILE  

12.1 Rechte im Sinne von § 126 Abs. 1 Nr. 7 UmwG werden nicht gewährt. Maßnahmen 

im Sinne von § 126 Abs. 1 Nr. 7 UmwG sind nicht vorgesehen. 

12.2 Den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat der WN SE, der KPG, der KSE und 

der KSG (den geschäftsführenden Gesellschaftern der PGM KG, der SEM KG und 

der SGM KG), den Geschäftsführern dieser Komplementärgesellschaften sowie 

den Abschlussprüfern von WN SE, PGM KG, SEM KG und SGM KG wurden und 

werden keine besonderen Vorteile im Sinne von § 126 Abs. 1 Nr. 8 UmwG gewährt. 

12.3 Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Herr Werner Schwind (Mitglied des Vor-

stands der Wacker Neuson SE) zugleich auch alleiniger Geschäftsführer der KSE 

und diese wiederum einzige persönlich haftende und geschäftsführende Gesell-

schafterin der SEM KG ist. 

13.  FOLGEN DER AUSGLIEDERUNG FÜR DIE ARBEITNEHMER UND IHRE VER-
TRETUNGEN 

13.1 Die Wacker Neuson SE beschäftigt zum Ausgliederungsstichtag ca. 1.079 Arbeit-

nehmer. Hiervon sind im HQM-Bereich 33 Arbeitnehmer, im PGM -Bereich 457 Ar-
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beitnehmer, im SEM-Bereich 95 Arbeitnehmer und im SGM-Bereich 494 Arbeit-

nehmer beschäftigt. 

13.2  Mit der Übernahme der Leitungsmacht durch die Tochtergesellschaften, spätestens 

jedoch mit dem Wirksamwerden der Ausgliederung, d.h. ab Eintragung der Aus-

gliederung im Handelsregister der Wacker Neuson SE als übertragendem Rechts-

träger, gehen gemäß § 324 UmwG i.V.m. § 613 a Abs. 1 BGB 

(a) sämtliche dem PGM-Bereich zuzuordnenden und in Anlage 2.3a aufgeführ-

ten Arbeitsverhältnisse auf die PGM KG,  

(b) sämtliche dem SEM-Bereich zuzuordnenden und in Anlage 3.3 aufgeführten 

Arbeitsverhältnisse auf die SEM KG, und 

(c) sämtliche dem SGM-Bereich zuzuordnenden und in Anlage 4.3 aufgeführten 

Arbeitsverhältnisse auf die SGM KG über.  

 Die jeweiligen Tochtergesellschaften werden mit Wirksamwerden der Ausgliede-

rungen bzw. mit der Übernahme der Leitungsmacht in den jeweiligen Geschäftsbe-

reichen neue Arbeitgeber der den einzelnen Betrieben bzw. Teilbetrieben zuzuord-

nenden Arbeitnehmer und treten vollumfänglich in die Rechte und Pflichten aus 

diesen Arbeitsverhältnissen ein, sofern die betroffenen Arbeitnehmer dem Über-

gang ihres Arbeitsverhältnisses nicht gemäß § 613 a Abs. 6 BGB widersprechen. 

13.3 Die in Anlage 5 aufgeführten Mitarbeiter der WN SE bleiben Arbeitnehmer der WN 

SE. Dies betrifft die im Bereich HQM tätigen Mitarbeiter.  

13.4 Sämtliche von den Ausgliederungen und dem damit verbundenen Übergang ihrer 

Arbeitsverhältnisse betroffenen Arbeitnehmer werden form- und fristgerecht im 

Rahmen der gesetzlichen Unterrichtungspflicht nach § 613 a Abs. 5 BGB unterrich-

tet und auf das ihnen nach § 613 a Abs. 6 BGB zustehende Widerspruchsrecht so-

wie die Folgen eines Widerspruchs hingewiesen. 

13.5 Für alle Verbindlichkeiten der WN SE, u.a. insbesondere die aus den Arbeitsver-

hältnissen resultierenden Verbindlichkeiten, die vor dem Wirksamwerden der Aus-

gliederung begründet worden sind, haften die einzelnen Tochtergesellschaften ge-

meinsam mit der WN SE als Gesamtschuldner, § 133 UmwG. 

 Die Haftung der WN SE für Verbindlichkeiten, die in diesem Ausgliederungs- und 

Übernahmevertrag den einzelnen Tochtergesellschaften zugewiesen werden, setzt 

voraus, dass diese Verbindlichkeiten innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren 

nach der Ausgliederung fällig werden und daraus Ansprüche gegen die WN SE 
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nach § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 BGB festgestellt oder gerichtlich geltend gemacht 

werden, § 133 Abs. 3 UmwG. 

 Für etwaige Ansprüche auf vor dem Wirksamwerden der Ausgliederung begründete 

Versorgungsverpflichtungen aufgrund des BetrAVG gilt anstatt der vorstehend ge-

nannten Fünf-Jahres-Frist eine Frist von zehn Jahren. Für Verbindlichkeiten, die 

erst nach Wirksamwerden der Ausgliederungen begründet werden, haftet aus-

schließlich die jeweilige Tochtergesellschaft. 

13.6 Die einzelnen Tochtergesellschaften sind bislang, d.h. vor der Ausgliederung, ar-

beitnehmerlos, da alle in den bisherigen Geschäftsbereichen tätigen Mitarbeiter Ar-

beitnehmer der WN SE waren. In den Standorten München, Reichertshofen, Karls-

feld und Unterschleißheim sind Betriebsräte gewählt. Es besteht ein Gesamtbe-

triebsrat bei der WN SE sowie ein Konzernbetriebsrat und ein SE-Betriebsrat. Die 

Identität der Betriebe Reichertshofen, Karlsfeld und Unterschleißheim bleibt durch 

die Ausgliederung unberührt. Infolge dessen bleiben diese Betriebsräte im Amt. Der 

Betrieb Reichertshofen ist der PGM KG zugeordnet. Der Betrieb Karlsfeld ist der 

SEM KG zugeordnet. Der Betrieb Unterschleißheim ist der SGM KG zugeordnet.  

 Die WN SE und die Tochtergesellschaften haben mit der IG-Metall einen Tarifver-

trag nach § 3 BetrVG abgeschlossen, durch den für den Standort München unge-

achtet der Ausgliederung ein unternehmensübergreifender Betriebsrat (Standortbe-

triebsrat) gebildet wird, so dass der bestehende Betriebsrat im Amt bleibt. Darüber 

hinaus wird für die WN SE, PGM KG, SEM KG und SGM KG ein unternehmens-

übergreifender Gesamtbetriebsrat gebildet, der in Bezug auf die repräsentierten 

Arbeitnehmer dem bisherigen Gesamtbetriebsrat entspricht. Sonstige Gesamtbe-

triebsräte werden nicht gebildet. Der bisher auf Konzernebene bestehende Kon-

zernbetriebsrat sowie der SE-Betriebsrat bleiben weiterhin bestehen und unverän-

dert im Amt. 

13.7 Die bisher geltenden Einzelbetriebsvereinbarungen, Gesamtbetriebsvereinbarun-

gen und Konzernbetriebsvereinbarungen gelten nach Eintragung der Ausgliede-

rung unverändert kollektivrechtlich fort. Dies gilt auch für Gesamtbetriebsvereinba-

rungen, die der bisherige Gesamtbetriebsrat mit der WN SE geschlossen hat. 

Ebenso gelten die Konzernbetriebsvereinbarungen für alle Mitarbeiter fort.  

13.8 (Konzern-, Gesamt-) Sprecherausschüsse bestehen weder bei der WN SE noch 

bei den Tochtergesellschaften. Der Konzernbetriebsrat der WN SE als Konzern-

muttergesellschaft bleibt im Rahmen seiner ihm gesetzlich zugewiesenen Kompe-

tenzen auch nach Eintragung der Ausgliederungen für die Tochtergesellschaften 
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zuständig (§ 58 Abs. 1, 2. Hs. BetrVG), da sich durch die Eintragungen der Aus-

gliederungen an der Konzernzugehörigkeit der WN SE und der Tochtergesellschaf-

ten nichts ändert.  

13.9 Der Werktarifvertrag zwischen der WN SE und der IG-Metall vom 03. November 

2009 nebst Ergänzungstarifvertrag gilt mit Eintragung der Ausgliederung im zu-

ständigen Handelsregister der WN SE auch räumlich und fachlich für die Tochter-

gesellschaften fort, mit allen Rechten und Pflichten. Die Tochtergesellschaften wer-

den vorsorglich den Werktarifvertrag der IG-Metall auch gesondert abschließen. 

13.10 Bei der WN SE besteht ein mitbestimmter Aufsichtsrat auf der Grundlage der Ver-

einbarung vom 14. Januar 2009. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß (a) Art. 40 Abs. 

2, Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über 

das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), (b) § 17 SE-Ausführungsgesetz, (c) 

§ 21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz, (d) § 14 der Vereinbarung über die Beteiligung 

der Arbeitnehmer in der Wacker Neuson SE vom 14. Januar 2009 und (e) § 8 Abs. 

1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen, von denen zwei 

Arbeitnehmervertreter sind. Zudem besteht ein SE-Betriebsrat. Durch die Ausglie-

derungen ändert sich in Bezug auf die Zusammensetzung des SE-Betriebsrats so-

wie die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der WN SE nichts. 

13.11 Weitere Umwandlungen oder Betriebsänderungen im Anschluss an die Ausgliede-

rungen auf die Tochtergesellschaften sind derzeit weder bei der WN SE noch bei 

den Tochtergesellschaften geplant. 

13.12 Die Versorgungsanwartschaften der Mitarbeiter, denen Ansprüche aus betrieblicher 

Altersversorgung zustehen, gehen gemäß § 613 a BGB i.V.m. § 324 UmwG auf die 

Tochtergesellschaften über. 

13.13 Die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter, die auf die Tochtergesellschaften überge-

hen, dürfen nicht wegen der Ausgliederung gekündigt werden; die Kündigung aus 

sonstigen Gründen ist jedoch unter ordnungsgemäßer Berücksichtigung der ein-

schlägigen Kündigungsschutzregeln weiterhin möglich. Die kündigungsrechtliche 

Stellung der übergehenden Arbeitnehmer wird sich durch die Ausgliederung für die 

Dauer von zwei Jahren ab Eintragung der jeweiligen Ausgliederung in das zustän-

dige Handelsregister der WN SE als übertragendem Rechtsträger nicht verschlech-

tern (§ 323 Abs. 1 UmwG). 

13.14 Der Wirtschaftsausschuss der WN SE ist über die geplante Ausgliederung bereits 

unterrichtet worden.  
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13.15 Der Entwurf dieses Vertrages wird den Betriebsräten der WN SE, ebenso dem Ge-

samtbetriebsrat und Konzernbetriebsrat zugeleitet. Auch der SE-Betriebsrat enthält 

einen Entwurf dieses Vertrages. Eine Bestätigung der ordnungsgemäßen Zuleitung 

an die Betriebsräte wird der Anmeldung zur Eintragung der Ausgliederung in das 

Handelsregister beigefügt werden. 

14. HAFTUNG UND FREISTELLUNG  

14.1 Sofern und soweit die WN SE einerseits oder eine oder mehrere Tochtergesell-

schaften andererseits aufgrund der Bestimmungen in § 133 UmwG oder anderer 

gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen von Gläubigern für Verbindlichkeiten 

und Verpflichtungen sowie aus Haftungsverhältnissen in Anspruch genommen 

werden, die nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrages ei-

ner anderen Partei zugeordnet sind, so hat diese andere Partei die jeweils in An-

spruch genommene Partei(en) auf erste Anforderung von derartigen Verbindlichkei-

ten oder Verpflichtungen sowie Haftungen freizustellen.  

Ansprüche aus dieser Ziffer 14.1 verjähren drei Monate nach dem Ablauf der Ver-

jährungsfrist gemäß §§ 133 Abs. 3 und 4, 19 Abs. 3 UmwG.  

Zwingende gesetzliche und vertragliche Bestimmungen, wonach eine Partei im Au-

ßenverhältnis für Verbindlichkeiten und Ansprüche mithaftet, bleiben unberührt.  

14.2 Sämtliche Ansprüche und Rechte der jeweiligen Tochtergesellschaften gegen die 

WN SE wegen der Beschaffenheit oder des Bestands des von der WN SE nach 

Maßgabe dieses Ausgliederungsvertrags jeweils übertragenen Ausgliederungs-

vermögens oder einzelner Teile davon werden ausgeschlossen. Der Ausschluss 

bezieht sich auch auf alle Rechte und Ansprüche gleich welcher Art, die einer 

Tochtergesellschaft aus jeglichem Rechtsgrund zustehen, unabhängig davon, ob 

diese dieser Tochtergesellschaft bekannt oder unbekannt sind, ob diese fällig oder 

unbedingt sind oder nicht und ob diese heute bereits bestehen oder in Zukunft erst 

zum Entstehen gelangen.  

15.  WIRKSAMWERDEN, ZUSTIMMUNGSBESCHLÜSSE  

Dieser Ausgliederungs- und Übernahmevertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit ne-

ben seiner Eintragung in das Handelsregister aller beteiligten Rechtsträger der zu-

stimmenden Beschlüsse der Hauptversammlung der WN SE und der Gesellschaf-

terversammlungen aller aufnehmenden Tochtergesellschaften.  
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16. GRUNDBÜCHER, REGISTER FÜR SCHUTZRECHTE 

16.1 Es wird beantragt, nach Wirksamwerden der Ausgliederung die Grundbücher ent-

sprechend diesem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zu berichtigen.  

 Bezüglich einiger der unter diesem Ausgliederungsvertrag übergehender Grundstü-

cke ist noch die Wacker Construction Equipment AG, München, als Eigentümerin 

im Grundbuch eingetragen. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Wa-

cker Neuson SE im Wege der formwechselnden Umwandlung, eingetragen im 

Handelsregister am 18.2.2009, aus der Wacker Construction Equipment AG her-

vorgegangen und damit zivilrechtliche Eigentümerin dieser Grundstücke ist. 

16.2 Zur Grundbuchberichtigung betreffend die unter diesem Ausgliederungsvertrag zu 

übertragenden Grundstücke wird der amtierende Notar heute ausdrücklich nicht 

beauftragt. Insoweit ist vom Notar heute nichts zu veranlassen. 

16.3 Die zukünftigen Kosten der Grundbuchberichtigung nach Ziffern 16.1 trägt die je-

weils übernehmende Tochtergesellschaft.  

16.4 Die Parteien verpflichten sich, nach Wirksamwerden der Ausgliederung alle Erklä-

rungen abzugeben und alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die für die Berichti-

gung der von der Ausgliederung betroffenen Register für Patente, Gebrauchsmus-

ter oder Geschmacksmuster oder für sonstige Schutzrechte nach Wirksamwerden 

der Ausgliederung entsprechend diesem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag 

erforderlich oder zweckdienlich sind.  

16.5 Die Kosten der Registerberichtigung für die Schutzrechte nach Ziffer 16.4 trägt die 

jeweils übernehmende Tochtergesellschaft. 

17. AUSGLIEDERUNGSPRÜFUNG, AUSGLIEDERUNGSBERICHT, ABFINDUNGS-
ANGEBOT 

17.1 Eine Prüfung der Ausgliederung ist gemäß § 125 Satz 2 UmwG nicht erforderlich. 

17.2 Ein Barabfindungsangebot ist gemäß § 125 i.V.m. § 29 UmwG ebenfalls nicht er-

forderlich. 

17.3  Der Vorstand der WN SE hat gemeinsam mit den Geschäftsführern der KPG, der 

KSE und der KSG, diese wiederum handelnd als geschäftsführende Gesellschafter 

der PGM KG, der SEM KG und der SGM KG, einen Ausgliederungsbericht erstellt, 

der von der Einberufung der Hauptversammlung der WN SE an, die über die Zu-

stimmung zum Ausgliederungsvertrag beschließen soll, in den Geschäftsräumen 

der WN SE zur Einsicht der Aktionäre auslag. 
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18. ANLAGEN 

18.1 Die vorstehend im Wortlaut wiedergegebene Vorbemerkung sowie die Ziffern 1 bis 

18 dieses Ausgliederungsvertrags enthalten dessen wesentlichen Inhalt. Ihre Rege-

lungen werden um Anlagen nebst einem vorangestellten Anlagenverzeichnis er-

gänzt, die Vertragsbestandteil sind.  

18.2 Sollten zwischen dem Wortlaut dieses Ausgliederungsvertrags und dem Wortlaut 

seiner Anlagen oder des Anlagenverzeichnisses Widersprüche bestehen, durch die 

es zu Unklarheiten darüber kommen könnte, welche materiellen oder immateriellen 

Vermögensgegenstände, Rechte oder Ansprüche, Forderungen oder Verbindlich-

keiten, Verträge einschließlich Arbeitsverträgen den einzelnen Geschäftsbereichen 

zugeordnet werden oder nicht, so soll für die Auslegung im Zweifel der Wortlaut 

dieses Vertrages und nicht der Wortlaut der Anlagen oder des Anlagenverzeichnis-

ses entscheidend sein.  

19.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

19.1 Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist München. 

19.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Ausgliederungsvertrages einschließlich die-

ser Bestimmung bedürfen, soweit nicht notarielle Form zu beachten ist, der Schrift-

form. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

19.3 Falls eine Bestimmung dieses Ausgliederungsvertrags ungültig oder unwirksam ist 

oder werden sollte oder der Ausgliederungsvertrag eine notwendige Regelung nicht 

enthalten sollte, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Ausgliede-

rungsvertrags hierdurch nicht berührt. Die ungültigen oder unwirksamen Bestim-

mungen sind zu ersetzen und die Lücke ist durch eine rechtlich gültige Bestimmung 

aufzufüllen, die den Absichten und den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Ausglie-

derungsvertrags soweit wie möglich entspricht bzw. den Absichten des Ausgliede-

rungsvertrags im Hinblick auf das Ziel und den Zweck dieses Ausgliederungsver-

trags entsprochen hätte, wenn die Lücke erkannt worden wäre. Gleiches gilt ent-

sprechend, wenn eine Bestimmung dieses Ausgliederungsvertrags undurchführbar 

oder nicht ins Handelsregister eintragungsfähig ist oder werden sollte.  
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B. Hinweise, Vollmacht, Kosten, Abschriften 
 
I. Die Beteiligten bevollmächtigen hiermit Frau Andrea Kinne, Frau Marie-Luise 

Hopfner, Frau Yvonne Plischke, Frau Gina Sigmund, Frau Roswitha Schurer und 

Frau Michaela Ratschnig, alle Notarangestellte im Notariat des beurkundenden No-

tars, und zwar jede für sich allein und unabhängig voneinander, als einzelvertre-

tungsberechtigte Vertreter, alle Erklärungen abzugeben und alle Maßnahmen zu 

ergreifen, die zum Vollzug dieser Urkunde im Handelsregister nach Auffassung des 

Registergerichts, der zuständigen Industrie- und Handelskammer oder sonstiger 

Behörden erforderlich sind, einschließlich evtl. Registeranmeldungen. Die Voll-

macht erstreckt sich auf rein redaktionelle Änderungen des Ausgliederungsplans 

und seiner Anlagen, und zwar auch nach Fassung der Ausgliederungsbeschlüsse 

in der Hauptversammlung der WN SE bzw. jeweils in den Gesellschafterversamm-

lungen der PGM KG, SEM KG und SGM KG. Dem Handelsregister und dem 

Grundbuchamt gegenüber ist die Vollmacht unbeschränkt. Die Vollmachten sind 

jederzeit widerruflich.  

II. Soweit in dieser Urkunde nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, werden 

sämtliche durch diesen Ausgliederungsvertrag und seine Durchführung entstehen-

den Kosten von der WN SE getragen. Gleiches gilt für die Beurkundungskosten 

dieser Urkunde sowie für etwaige Handelsregistergebühren und sonstige Kosten. 

Aufgrund der Ausgliederungen ggf. entstehende Grunderwerbsteuer wird von der 

die jeweiligen Grundstücke übernehmenden Tochtergesellschaft getragen. Die Ver-

tragsparteien gehen jedoch davon aus, dass Grunderwerbsteuern nicht anfallen.  

III. Der Notar hat insbesondere auf Folgendes hingewiesen:  

a)  dass die Ausgliederung erst mit Eintragung in das Handelsregister des über-

tragenden Rechtsträgers wirksam wird und hierfür weiterhin Voraussetzung 

ist, dass die Ausgliederung zuvor in das Handelsregister der übertragenden 

Gesellschaft eingetragen wurde, 

b)  auf die Wirkungen der Eintragung nach § 131 f. UmwG und auf die Haftungs-

vorschriften i.S.d. §§ 133 und 134 UmwG, 

c)  auf die Anwendbarkeit des § 613 a BGB, 

d)  auf eine evtl. Schadensersatzpflicht gem. §§ 25 und 133 UmwG, 

e)  dass weitergehende Haftungsvorschriften bestehen können, insbesondere 

die §§ 25 HGB, 75 AO. 
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IV. Von dieser Urkunde erhalten   

a) Ausfertigungen:  

- die übertragende Gesellschaft (zweifach), z.Hd. der Rechtsabteilung 

- jede der übernehmenden Gesellschaften (je einfach), z.Hd. der 

Rechtsabteilung. 

b) beglaubigte Abschriften:  

- das Registergericht in München; 

- die zuständigen Grundbuchämter  

c) eine einfache Abschrift 

-  mit Veräußerungsanzeige: die zuständigen Finanzämter (Grunder-

werbsteuerstelle); 

-  das zuständige Finanzamt (Körperschaftsteuerstelle). 

-  die Rölfs WP Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, 

z.Hd. Herrn Dr. Ritzer, Nymphenburger Straße 3b, 80335 München 

 
Auf die Anlagen E, I, 2.3a, 2.3b, 2.3.1(a), 2.3.5(a), 2.3.7(a), 2.3.7(b)/1, 2.3.7(b)/2, 2.3.7(b)/3, 

2.3.7(i), 3.3, 3.3.5(a), 3.3.6(a), 3.3.7(b), 4.3, 4.3.2(b), 4.3.5(a), 4.3.6(a)/1, 4.3.6(a)/2, 

4.3.7(b)/1, 4.3.7(b)/2, 4.3.7(b)/3, 5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.5.1, 5.6.4, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5 und 

5.7.6, nebst vorangestelltem Anlagenverzeichnis, die dieser Urkunde als wesentlicher Be-

standteil beigefügt sind, wird gemäß § 14 Abs. 1 BeurkG verwiesen. Die Erschienenen ha-

ben auf das Vorlesen der vorgenannten Anlagen und des Anlagenverzeichnisses verzichtet, 

stattdessen wurden Ihnen diese vorgenannten Anlagen nebst vorangestelltem Anlagenver-

zeichnis zur Kenntnisnahme vorgelegt, sie wurden von Ihnen genehmigt und nach § 14 

BeurkG unterschrieben.  

 
Diese Niederschrift 

 
im Übrigen sowie die Anlagen 2.3.2(a), 3.3.2(a), 4.3.2(a) und 5.2.1 wurde den Erschienenen 

von dem beurkundenden Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und dem 

Notar wie folgt eigenhändig unterschrieben: 

 

(Unterschriften folgen) 


